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Gemeinderat 

25.02.2026 

Protokoll 
 

über die Sitzung des GEMEINDERATES der Stadt Waidhofen an der Thaya am  
Mittwoch, den 25. Februar 2026 um 19.00 Uhr im Rathaus, großer Sitzungssaal. 

 Anwesende: Bgm. Josef RAMHARTER (ÖVP) 
  Vzbgm. Marlene-Eva BÖHM-LAUTER (ÖVP) 

 die Stadträte: Doris FIDI (ÖVP) 
  Anja FUCHS (ÖVP) 
  Eduard HIESS (ÖVP) 
  Maria Müllner (ÖVP) 
  Michael FRANZ (FPÖ) 
  Ingeborg ÖSTERREICHER (FPÖ) 
  2. LT-Präs. Gottfried WALDHÄUSL (FPÖ) 

 die Gemeinderäte: Edwin BÖHM (ÖVP) 
  DI Bernhard LÖSCHER (ÖVP) 
  Markus LOYDOLT (ÖVP) 
  Thomas MÜLLNER (ÖVP) 
  Salfo NIKIEMA (ÖVP) 
  Kurt SCHEIDL (ÖVP) 
  Ing. Johannes STUMVOLL (ÖVP) 
  Gerald WAIS (ÖVP) 
  Elfriede WINTER (ÖVP) 
  Josef ZIMMERMANN (ÖVP) 
  Erwin BURGGRAF (FPÖ) 
  Christian DANGL (FPÖ) 
  Jasmin EDLINGER (FPÖ) 
  Christian MAYER (FPÖ) 
  Anton PANY (FPÖ) 
  Susanne WIDHALM (FPÖ) 
  Franz PFABIGAN (SPÖ) 
  Herbert HÖPFL (GRÜNE) 
  Ing. Martin LITSCHAUER (GRÜNE) 

Entschuldigt:  GR Georg Julian SCHLAGER (SPÖ) 

der Schriftführer: DI Christian Chana 

 
Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
Die Sitzung ist öffentlich. 
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Sämtliche Mitglieder des Gemeinderates wurden nachweislich mit der Einladung des 
Bürgermeisters vom 20.02.2026 unter Angabe der Beratungsgegenstände von dieser 
Sitzung verständigt. Die Tagesordnung wurde am 20.02.2026 an der Amtstafel ange-
schlagen. 

 

Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 

GR Franz PFABIGAN (SPÖ) bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung schriftlich den 
als Beilage A diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer Begründung versehe-
nen Dringlichkeitsantrag ein: 

„Errichtung von Parkplätzen für Personen mit besonderen Bedürfnissen“ 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Bgm. Josef RAMHARTER gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 23 der Tagesordnung behandelt wird. 

 

Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 

GR Franz PFABIGAN (SPÖ) bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung schriftlich den 
als Beilage B diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer Begründung versehe-
nen Dringlichkeitsantrag ein: 

„Errichtung eines Geh- und Radweges entlang der Thayastraße“ 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Bgm. Josef RAMHARTER gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 24 der Tagesordnung behandelt wird. 

 

Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 

GR Franz PFABIGAN (SPÖ) bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung schriftlich den 
als Beilage C diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer Begründung versehe-
nen Dringlichkeitsantrag ein: 

„Antrag für eine Fahrradstraße Kreisverkehr B 36/Heidenreichsteinerstraße (Jä-
gerteich) Lückenschluss“ 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 3 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der GRÜNE und alle anwesenden Mitglieder der SPÖ). 
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Gegen den Antrag stimmen 25 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglie-
der der ÖVP und alle anwesenden Mitglieder der FPÖ). 

Somit wird der Antrag abgelehnt. 

 

Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 

GR Ing. Martin LITSCHAUER (GRÜNE) bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung 
schriftlich den als Beilage D diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer Begrün-
dung versehenen Dringlichkeitsantrag ein: 

„Endlich Verordnung einer 30er-Zone in der Innenstadt“ 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 19 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der GRÜNE und alle anwesenden Mitglieder der 
SPÖ). 

Gegen den Antrag stimmen 9 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglie-
der der FPÖ). 

Somit wird der Antrag angenommen. 

Bgm. Josef RAMHARTER gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 25 der Tagesordnung behandelt wird. 

 

Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr 

Die Tagesordnung lautet: 

Öffentlicher Teil: 

1. Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des Ge-
meinderates vom 3. Dezember 2025 

2. Bericht über die angesagte Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss vom 
19.02.2026 

3. „Stiftung Bürgerspital Waidhofen an der Thaya“ – Bericht über die Gebarungsein-
schau des Amtes der NÖ Landesregierung – RA 2017-2024  

4. Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Waidhofen/Thaya für das Rechnungs-
jahr 2025  

5. Rechnungsabschluss der Stiftung Bürgerspital Waidhofen/Thaya für das Rech-
nungsjahr 2025 
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6. Grundstücksangelegenheiten 

a) Zuschreibung einer Teilfläche des Grundstücks Nr. 241/1 zum öffentlichen 
Gut in Schlagles, GSt.Nr. 310/3, KG Waidhofen an der Thaya 

b) Öffentliches Gut, Zu- und Abschreibungen von verschiedenen Teilflächen in 
der KG Hollenbach zu und von EZ 347, KG Hollenbach 

c) Abänderung des Gemeinderatsbeschlusses vom 14.12.2022 (TOP 6)  
betreffend den Verkauf der Liegenschaft Hamernikgasse 9 / Bahnhofstraße 
12 – Änderung der Teilkaufpreisregelung   

7. Zusatzvereinbarung Brauerei Zwettler zum bestehenden Getränkeliefervertrag 

8. Digitale Cityboxen – Rahmenbedingungen für Werbeausstrahlungen  

9. Änderung der Nebengebührenordnung für Bedienstete der Stadtgemeinde Waid-
hofen an der Thaya, die den dienstrechtlichen Bestimmungen der NÖ. Gemeinde-
beamten-Dienstordnung 1976, LGBl. 2440 und des NÖ. Gemeinde-Vertragsbe-
dienstetengesetzes, LGBl. 2420, in der jeweils geltenden Fassung, unterliegen 
und Aufhebung der Nebengebührenordnung für Bedienstete der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya, die den dienstrechtlichen Bestimmungen des NÖ Ge-
meinde-Bedienstetengesetzes 2025 (NÖ GBedG 2025), LGBl. Nr. 15/2024, in der 
jeweils geltenden Fassung, unterliegen 

10. Albert Reiter Musikschule – Erweiterung und Änderung Fächerangebot 

11. Abwicklung der Veranstaltung „Radmarathon“ 

12. Ansuchen um Kostenbefreiung Nutzung Stadtsaal für die Feuerwehrwahl 

13. Projekt FF Haus Altwaidhofen, Neubau 

a) Vergabe der Baumeisterarbeiten, Rohbau Fahrzeughalle und Rohbau Mann-
schaftstrakt 

b) Vergabe der Elektrikerarbeiten 

14. Subvention Kultur 

a) Kunst.Galerie.Waldviertel 

b) Verein Musikwelten 

c) Kabarett & Musik im Stadtpark 2026 

d) Mag. Reinhard Preißl – Herausgabe des Buches „Das Niedertal“ 
e) Lange Nacht der Kirchen – Evangelische Pfarrgemeinde 

f) Allegro Vivo 2026 

15. Wirtschaftsförderung - Teichwirtschaft Kainz GbR, Anschluss an das öffentliche 
Wasserleitungsnetz der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 

16. Straßenbenennung – Thayapark-Straße (Erweiterung Mitterweg – neuer Kreisver-
kehr, Abschnitt 3) 
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…………………………….………………………………..……..……………….……………….……….…. 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 1 der Tagesordnung 

Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des Ge-
meinderates vom 3. Dezember 2025 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll keine Einwände erhoben 
wurden. 

Das Sitzungsprotokoll gilt daher als genehmigt. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 2 der Tagesordnung 

Bericht über die angesagte Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss vom 
19.02.2025 

SACHVERHALT: 

Das Sitzungsprotokoll über die am 19.02.2026 unvermutete Gebarungsprüfung durch den 

Prüfungsausschuss wird mit den schriftlichen Äußerungen des Bürgermeisters und des Kas-

senverwalters dem Gemeinderat vorgelegt und vollinhaltlich durch GR Anton PANY zur 

Kenntnis gebracht. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 3 der Tagesordnung 

"Stiftung Bürgerspital Waidhofen an der Thaya" - Bericht über die Gebarungseinschau 
des Amtes der NÖ Landesregierung - RA 2017 - 2024 

SACHVERHALT: 

Das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Gemeinden, hat bei der Stiftung Bürgerspital 
Waidhofen an der Thaya gemäß § 89 NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) eine Ge-
barungseinschau für die Jahre 2017 - 2024 vorgenommen. 

Der Bericht über die vorgenommene Gebarungseinschau wurde der Stadtgemeinde Waidh-
ofen an der Thaya als Verwaltungs- und Vertretungsorgan der Stiftung Bürgerspital Waidh-
ofen an der Thaya mit Schreiben vom 22.12.2025, Kennzeichen IVW3-STF-1220201/029-
2025, übermittelt. 

Vzbgm. Marlene-Eva Böhm-Lauter bringt das Schreiben der NÖ Landesregierung vom 
22.12.2025, Kennzeichen IVW3-STF-1220201/029-2025 inklusive dem Prüfungsprotokoll 
den Mitgliedern des Gemeinderates vollinhaltlich zur Kenntnis: 
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Folgende Stellungnahme wird an das Amt der NÖ Landregierung, Abteilung Gemeinden 
übermittelt: 

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 22. Dezember 2025 (Kennzeichen: IVW3-STF-
1220201/029-2025) bzgl. der Gebarungsprüfung der RA 2017-2024 dürfen wir folgende Stel-
lungnahme übermitteln: 

Ihr Schreiben inklusive dem Prüfprotokoll über die Gebarungsprüfung wurde dem zuständi-
gen Kollegialorgan, dem Gemeinderat, in der Sitzung am 25.02.2026 nachweislich zur Kennt-
nis gebracht. Die beglaubigte Abschrift des Protokolls samt Einladungskurrende senden wir 
Ihnen anbei mit. 

Die im Rechnungsabschluss 2024 ausgewiesenen Mietrückstände über EUR 8.899,50 be-
treffen zwei Mietverhältnisse, die schon seit längerer Zeit nicht mehr bestehen. Es wurde 
2016 bzw. 2020 die Zwangsräumung vollzogen und beide Forderungen sind exekutiert, mo-
mentan leider erfolglos. In einem mail des beauftragten Rechtsanwaltes wird vorgeschlagen, 
dass man in Anbetracht dessen, dass exekutive Maßnahmen derzeit nicht erfolgsverspre-
chend sind, erst wieder in 5 Jahren Erhebungen tätigen wird. Aktuell sind keine anderen 
Rückstände auszuweisen, was wiederum zeigt, dass die aktuellen Mieter finanziell besser 
aufgestellt sind und die Eintreibungsmaßnahmen zielführend sind. 

Betreffend der zu geringen Betriebskostenersätze ist mitzuteilen, dass sich das ausgewie-
sene Ungleichgewicht zwischen Betriebskosten und Betriebskostenersätze zum größten Teil 
aus einer nicht ausreichend genaue n kontenmäßigen Trennung ergibt. In der Vergangenheit 
wurden die Leerstehungskosten nicht getrennt dargestellt und unter den Betriebskosten mit-
summiert. Ebenso wurde der Kostenersatz der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya für 
den Verwaltungsaufwand unter der Summe der Betriebskosten ausgewiesen. Beides wird im 
RA 2025 bereits als eigene Position angeführt.  

 

Dieser Sachverhalt wurde von Vzbgm. Marlene-Eva Böhm-Lauter als Bericht zur 
Kenntnis gebracht. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 4 der Tagesordnung 

Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya für das 
Rechnungsjahr 2025 

SACHVERHALT: 
Vzbgm. Marlene-Eva Böhm-Lauter bringt den Entwurf des Rechnungsabschlusses der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya für das Rechnungsjahr 2025 zur Kenntnis. 

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya für das 
Rechnungsjahr 2025 liegt durch zwei Wochen in der Zeit vom 09.02.2026 bis 23.02.2026 
während der Amtsstunden beim Gemeindeamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu beim Gemeindeamt schriftlich einge-
bracht werden. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.02.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (interne Vergütungen enthalten) 
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Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (interne Vergütungen enthalten) 

  

 

Haushaltspotential 

 
 

Vermögenshaushalt 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Rechnungsabschluss der Stiftung Bürgerspital Waidhofen/Thaya für das 
Rechnungsjahr 2025 

SACHVERHALT: 
Vzbgm. Marlene-Eva Böhm-Lauter bringt den Entwurf des Rechnungsabschlusses der Stif-
tung Bürgerspital Waidhofen an der Thaya für das Rechnungsjahr 2025 zur Kenntnis. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.02.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Genehmigung des Rechnungsabschlusses der Stiftung Bürgerspital Waidhofen an der Thaya 
für das Rechnungsjahr 2025 mit folgenden Schlusssummen: 

 

 

Kassenbestand per 31.12.2025 
   inkl. Rücklagen EUR  141.846,44 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 6 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
a)  Zuschreibung einer privaten Teilfläche des Grundstücks Nr. 241/1 zum öffentli-

chen Gut, Grundstücks Nr. 310/3, EZ 41, KG Schlagles 

SACHVERHALT: 
Am 06.08.2025 ließen die Liegenschaftseigentümer Frau Mag. Michaela Peterseil und Herr 
Friedrich Wiehser ihr Grundstück Nr. 241/1, KG Schlagles, vermessen. Dabei stellte sich her-
aus, dass die derzeitige Grundstücksgrenze mitten im Straßengraben der öffentlichen Ver-
kehrsfläche der Stadtgemeinde verläuft und somit nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten 
übereinstimmt. 

Um dies zu berichtigen, sind Frau Mag. Michaela Peterseil und Herr Friedrich Wiehser bereit, 
das betroffene Trennstück Nr. 1 mit 55 m² (siehe angefügten Entwurf des Teilungsplans) von 
ihrem Grundstück Nr. 241/1, EZ 1, KG Schlagles unentgeltlich an die Stadtgemeinde zum 
Grundstück Nr. 310/3, EZ 41, KG Schlagles abzutreten, sofern die Stadtgemeinde als An-
tragstellerin für eine Teilung gemäß § 13 des Liegenschaftsgesetzes auftritt und auch die 
Kosten (Angabe Vermessungsbüro ca. EUR 300,00) übernimmt. 

Vom Bauamt wurde der Sachverhalt geprüft und festgestellt, dass durch die geplante Abän-
derung der Grundstücksgrenzen die Zuständigkeit für die Straßengrabensituation eindeutig 
geregelt wären. Auch für eine zukünftige neue Straßengestaltung wäre mehr Platz für die 
Gestaltung zur Verfügung. 

Am 09.12.2025 wurde vom Büro Dr. Döller Vermessung ZT GmbH, 3830 Waidhofen an der 
Thaya, 2/1/8 Raiffeisenpromenade ein Vorabzug des Vermessungsplanes übermittelt. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.02.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde stimmt der Übernahme des Trenngrundstückes Nr. 1 laut Teilungsplan 
der Dr. Döller Vermessung ZT GmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya, 2/1/8 
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Raiffeisenpromenade, GZ 4529/25, sowie der Übernahme sämtlicher erforderlicher Maßnah-
men, wie etwa der Antragstellung zur Verbücherung, zu. 

und 

aufgrund der in der Vermessungsurkunde – Teilungsplan der Dr. Döller Vermessung ZT 
GmbH, GZ 4387/24 – dargestellten Grundlagen werden folgende Zuschreibungen von Pri-
vatflächen zum öffentlichen Gut der KG 21180 Schlagles vorgenommen, zur Verbücherung 
gebracht und gemäß § 4 Z 3 lit. b des NÖ Straßengesetzes 1999 kundgemacht: 

Lastenfreie Zuschreibung zur Liegenschaft EZ 41, der KG 21180 Schlagles, Öffentliches Gut: 

Trennfl. 
Nr. 

aus EZ 
aus Grund-
stück Nr. 

zu EZ 
zu Grundstück Ausmaß m² 

„1“ 1 241/1 41 310/3 55 

 

und 

sämtliche Kosten für die Verbücherung werden von der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya übernommen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 6 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
b)  Öffentliches Gut, Zu- und Abschreibungen von verschiedenen Teilflächen in der 

KG Hollenbach zu und von EZ 347, KG Hollenbach 

SACHVERHALT: 
Im Herbst 2024 wurde der Feldweg „Verbindung Matzles und Verbindung Matzles II“, Gst.Nr. 
2127, 2128 und 2132, EZ 347, KG Hollenbach bis zur Katastralgemeindegrenze der KG Matz-
les auf eine Länge von knapp 600 m saniert und asphaltiert. 

Da der Naturstand des Wegverlaufes von den Katasterplänen teilweise sehr stark abwich, 
wurde das Ziviltechnikerbüro Dr. Döller Vermessung ZT GmbH, 3830 Waidhofen an der 
Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/8 mit Beschluss des Stadtrats vom 09.10.2024, Punkt 5 der 
Tagesordnung mit den Vermessungsarbeiten beauftragt. Im Rahmen der abgehaltenen 
Grenzverhandlung stimmten allen AnrainerInnen dem neuen Grenzverlauf zu. 

Die Grundstücksnummern der vermessenen Weggrundstücke mit der EZ 347 der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya lauten wie folgt: 

• Vor der Vermessung bestehende Weggrundstücke Gst.Nr. 2127 und Gst.Nr. 2128 ver-
bleiben als Gst.Nr. 2127 und 2128 

• Vor der Vermessung bestehendes Weggrundstück Gst.Nr. 2132 wird teilweise zu 
Gst.Nr. 2132/1 oder teilweise zu Gst.Nr. 2132/2 
 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.02.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Zur Übernahme der in der Vermessungsurkunde - Teilungsplan der Dr. Döller Vermessung 
ZT GmbH, GZ. 4387/24, beurkundet am 10.11.2025, genannten Zuschreibungen von Privat-
flächen und Abschreibungen von Flächen des Öffentlichen Guts wird folgende von den Lie-
genschaftseigentümern bereits unterfertigte Grundabtretungserklärung genehmigt und ange-
nommen: 
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Projekt: Güterweg KG Hollenbach, Gst.Nr. 2127 bzw. 2128 

bzw. 2132 

Gemeinde: Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 

Katastralgemeinde: 21134 Hollenbach 

 

GRUNDABTRETUNGSERKLÄRUNG 

GRUNDBENÜTZUNGSERKLÄRUNG 

ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG §12 NÖ STRASSENGESETZ 1999 
 

Über die im nachstehenden Verzeichnis angeführten Grundstücke ist der Neubau bzw. die Umge-

staltung einer Straße beabsichtigt. Vorgesehen ist Regelquerschnitt L3 / L4 gemäß den Richtlinien 

und Vorschriften für den Straßenbau (RVS 03.03.81), die Fahrbahnbreite wird 3,00 bis 3,50 Meter 

betragen. Weiters gehören Bankette, Gräben und Objekte sowie geländebedingte Böschungen zur 

Straße. 

(Künftiger) Wegeigentümer: Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 

Gemäß dem Projekt ist mir die Trassenführung in der Natur sowie das ungefähr beanspruchte Flä-
chenausmaß bekannt. 
 

 Ich trete zugunsten des künftigen Wegeigentümers die erforderlichen Flächen für die Errichtung 
der Straße lastenfrei ab, verbücherte Dienstbarkeiten im Bereich der Straßenanlage sind mir nicht 
bekannt. Die Grenze des neuen Straßengrundstückes ist entsprechend dem ausgebauten Natur-
stand in einer Grenzverhandlung festzulegen und zu vermessen. Weiters stimme ich der Verbü-
cherung gemäß den Sonderbestimmungen für die Verbücherung von Straßenanlagen zu (§ 15 ff 
Liegenschaftsteilungsgesetz, BGBl.Nr. 3/1930) 

 Ich erkläre, dass meine Grundstücke für die Errichtung der Straße im erforderlichen Ausmaß 
entschädigungslos benützt werden dürfen 

 Ich erkläre mich mit den geplanten Maßnahmen einverstanden und stimme der Umgestaltung der 
Straße zu (§12 Abs 1 NÖ Straßengesetz 1999). 

 Weiters nehme ich die Verpflichtungen der Grundeigentümer zur Kenntnis (Duldung der vorüber-
gehenden Benützung während Straßenbauarbeiten, §14 NÖ Straßengesetz 1999). 

 

und 

aufgrund der in der Vermessungsurkunde - Teilungsplan der Dr. Döller Vermessung ZT 
GmbH, GZ. 4387/24, beurkundet am 10.11.2025, werden folgende Zuschreibungen von Pri-
vatflächen und Abschreibungen von Flächen des Öffentlichen Guts der KG 21134 Hollenbach 
und zur Verbücherung gebracht und gemäß § 4 Ziffer 3b des NÖ Straßengesetzes 1999 
kundgemacht: 
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Lastenfreie Zuschreibung zur Liegenschaft EZ 347, der KG 21134 Hollenbach, Öffentliches 
Gut: 

Trennfl. 
Nr. 

aus EZ 
aus Grund-
stück Nr. 

zu EZ 
zu Grundstück Ausmaß m² 

„4“ 444 1548 347 2127 79 

„5“ 314 1561 347 2127 83 

„10“ 24 1565 347 2128 4 

„11“ 314 1562/1 347 2127 1 

„13“ 314 1562/1 347 2127 8 

„14“ 152 1562/2 347 2127 10 

„15“ 152 1563 347 2127 19 

„17“ 152 1563 347 2127 2 

„19“ 152 1577 347 2128 34 

„20“ 152 1579 347 2128 75 

„27“ 152 1590/1 347 2128 200 

„28“ 152 1590/2 347 2128 3 

„30“ 33 1591/2 347 2128 205 

„33“ 499 1629/2 347 2128 135 

„36“ 32 1630/1 347 2128 74 

„38“ 32 1630/2 347 2128 4 

„40“ 31 1638/2 347 2128 85 

„42“ 31 1637/2 347 2128 21 

„43“ 30 1639 347 2128 15 

„44“ 30 1639 347 2128 34 

„46“ 30 1640 347 2128 122 

„50“ 618 1645 347 2128 78 

„51“ 29 1648 347 2128 13 
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„54“ 32 1654 347 2128 2 

„55“ 29 1653 347 2128 16 

„56“ 29 1657 347 2128 1 

„58“ 29 1656 347 2128 26 

„59“ 29 1657 347 2128 3 

„64“ 499 1663 347 2128 370 

„65“ 31 1666/1 347 2128 49 

 

Lastenfreie Abschreibung von der Liegenschaft EZ 347, der KG 21134 Hollenbach, Öffentli-
ches Gut: 

Trennfl. 
Nr. 

aus EZ 
aus Grund-
stück Nr. 

zu EZ 
zu Grundstück Ausmaß m² 

„2“ 347 2127 444 1547/1 109 

„7“ 347 2127 314 1562/1 119 

„9“ 347 2127 24 1565 4 

„12“ 347 2127 314 1562/1 22 

„16“ 347 2127 152 1563 6 

„18“ 347 2127 152 1563 1 

„21“ 347 2127 358 1576/3 64 

„22“ 347 2127 35 1580 70 

„23“ 347 2128 35 1580 9 

„24“ 347 2127 639 1589 3 

„25“ 347 2128 639 1589 172 

„29“ 347 2127 152 1590/2 13 

„32“ 347 2128 408 1591/1 178 

„35“ 347 2128 499 1629/1 115 

„37“ 347 2128 32 1630/2 51 

„39“ 347 2128 31 1638/1 58 
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„41“ 347 2128 30 1639 5 

„45“ 347 2128 30 1640 65 

„48“ 347 2128 30 1639 95 

„49“ 347 2128 439 1646 93 

„52“ 347 2128 341 1647 13 

„53“ 347 2128 32 1654 2 

„57“ 347 2128 29 1657 4 

„62“ 347 2132 499 1662 313 

 

und 

sämtliche Kosten für die Verbücherung werden von der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya übernommen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

 25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 6 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
c)  Abänderung des Gemeinderatsbeschlusses vom 14.12.2022 (TOP 6) betreffend 

den Verkauf der Liegenschaft Hamernikgasse 9 / Bahnhofstraße 12 – Änderung 
der Teilkaufpreisregelung 

SACHVERHALT: 
In der Sitzung am 14.12.2022, Tagesordnungspunkt 6e), wurde der Verkauf der Liegenschaft 
Hamernikgasse 9 / Bahnhofstraße 12 an die Firma Zentrumsnah Immobilien Errichtungs 
GmbH (kurz: Käuferin), FN 397975h, 3830 Waidhofen an der Thaya, Wiener Straße 45, mit 
Genehmigung des Kaufvertrages/Übereinkommens durch den Gemeinderat beschlossen. 
Der damals beschlossene Vertrag im Wesentlichen: 

Gesamtkaufpreis: EUR 257.064,00 
Dieser setzt sich zusammen aus einer fixen Barzahlung sowie eines Teilkaufpreises: 

• EUR 165.000,00 Barzahlung 
• EUR 92.064,00 als Sachleistung, nämlich: 

o 120 m² barrierefreie Ordinations-/Bürofläche 
o 2 PKW-Stellplätze 
o kostenlose Nutzung für die Gemeinde für 4 Jahre nach Fertigstellung 

 
Falls diese Nutzung nicht ab 1.1.2028 als Ordination möglich ist, muss die Käuferin die € 
92.064 in bar zahlen. 
 
Eine Kopie des bestehenden Vertrages vom 14.12.2022 liegt diesem Beschluss bei. 

Am 10.02.2026 fand zwischen der Firma Zentrumsnah Immobilien Errichtungs GmbH (ver-
treten durch die Herren Ing. Richard Grün und Ing. Albert Wilhelm, beide auch in der Firma 
Reissmüller tätig) und der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya (vertreten durch Bürger-
meister Josef Ramharter, Vizebürgermeisterin Marlene-Eva Böhm-Lauter und DI Christian 
Chana) ein Gespräch statt. Die Firma Reissmüller ersuchte um Abänderung der Vertragsbe-
dingungen betreffend des Teilkaufpreises. Es wurde angekündigt, ein entsprechendes Doku-
ment durch Notar Mag. Michael Müllner, öffentlicher Notar in 3830 Waidhofen an der Thaya, 
Bahnhofstraße 4, ausarbeiten zu lassen und an die Stadtgemeinde zu übermitteln. 

Am 13.02.2026 wurde der Nachtrag (Vertragsabänderung) per E-Mail an Herrn Bürgermeis-
ter übermittelt. 

Das Bauamt hat den Sachverhalt geprüft und kann die wesentlichen Änderungen wie folgt 
zusammenfassen: 

Gesamtkaufpreis: € 257.064 (bleibt unverändert) 
Dieser setzt sich zusammen aus einer fixen Barzahlung sowie eines Teilkaufpreises: 
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• EUR 165.000,00 Barzahlung 
• EUR 92.064,00 in Form von Mieteinnahmen, die die Stadtgemeinde von der Firma 

Zentrumsnah Immobilien Errichtungs GmbH erhalten soll. 
 
Die Abänderung kann demnach wie folgt zusammengefasst werden: 
Der Teilkaufpreis von EUR 92.046,00 wird statt der Sachleistung durch Mieterträge innerhalb 
von für die Dauer von 4 Jahren ab erstmaliger Vermietung dieser Wohnungseigentumsob-
jekte, höchstens jedoch für die Dauer von 4 Jahren und 6 Monaten ab Fertigstellung des 
gesamten, obgenannten Bauprojektes ersetzt. 
 
Die Stadtgemeinde soll für 

o 120 m² barrierefreie Ordinations-/Bürofläche sowie die 
o 2 PKW-Stellplätze 

sämtliche Nettomieteinnahmen für die nächsten 4 Jahren ab erstmaliger Vermietung dieser 
Wohnungseigentumsobjekte, höchstens jedoch für die Dauer von 4 Jahren und 6 Monaten 
ab Fertigstellung erhalten. 
 
Ein anderer Verwendungszweck als Ordination ist möglich. Dies wurde in der Besprechung 
am 10.02.2026 kommuniziert. Seitens der politischen Entscheidungsträger der Stadtge-
meinde muss die Abänderung des Verwendungszwecks jedoch im Einklang mit der NÖ Bau-
ordnung 2014 sowie der NÖ Bautechnikverordnung 2014 erfolgen. Die Auszahlung soll quar-
talsweise erfolgen. 
 
Zusammenfassung der wesentlichen Vor- und Nachteile durch die Abänderung für die Stadt-
gemeinde: 
Im Unterschied zur ursprünglichen, am 14.12.2026 durch den Gemeinderat beschlossenen 
Regelung ist die Stadtgemeinde nicht mehr selbst für die Nutzung oder Verwertung der 
Räumlichkeiten verantwortlich. Das Vermietungs- und Verwaltungsrisiko (Mietersuche, Miet-
vertragsabwicklung, Instandhaltung usw.) liegt nun vollständig bei der Käuferin. 
Es ist festzustellen, dass die Stadtgemeinde bei fehlenden Mieteinnahmen auch keine Ein-
nahmen verbuchen kann. Allerdings galt dies bereits nach der ursprünglichen Regelung: Bei 
einem Leerstand wären ebenfalls keine Einnahmen erzielt worden. In beiden Modellen be-
stand bzw. besteht daher das Risiko, dass aus der Nutzung kein finanzieller Vorteil für die 
Stadtgemeinde entsteht. Insofern stellt das Nettomietertragsmodell keine grundlegende Ver-
schlechterung in Bezug auf das Leerstandsrisiko dar. 
Ein Vorteil des neuen Teilkaufpreismodells („Mietmodell“) besteht darin, dass die Wahr-
scheinlichkeit steigt, dass die Stadtgemeinde Einnahmen verbuchen kann, sofern Mietein-
nahmen erzielt werden. Bei der ursprünglichen Regelung wären bei einem Leerstand inner-
halb von vier Jahren überhaupt keine Einnahmen erzielt worden. 
Ein Nachteil beider Varianten/Modelle des Teilkaufpreises besteht darin, dass die Stadtge-
meinde möglicherweise nicht den vollständigen Betrag von EUR 92.064,00 realisieren kann. 
Dabei ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass die Miethöhe eine Variable darstellt und nicht 
als Fixbetrag festgelegt werden kann. 
 
Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 
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Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird nachstehender, Nachtrag zum Kaufvertrag Übereinkommen vom 10.01.2023 (Be-
schluss durch den Gemeinderat am 14.12.2022, Tagesordnungspunkt 6 e) ausgearbeitet von 
Notar Mag. Michael Müllner, öffentlicher Notar in 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhof-
straße 4, zwischen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya und der Zentrumsnah Im-
mobilien Errichtungs GmbH, mit dem Sitz in 3830 Waidhofen an der Thaya, Wiener Straße 
45, abgeschlossen: 

„ 

NACHTRAG  

ZUM 

KAUFVERTRAG 

ÜBEREINKOMMEN 

VOM 

10.01.2023 

 

 

welcher am heutigen Tage zwischen: 

 

 

a) der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, A-3830 Waidhofen an der Thaya, Hauptplatz 1, 
vertreten durch die endesgefertigte Repräsentanz, 

 

 als Verkäuferin einerseits, sowie 

 

b) die Zentrumsnah Immobilien Errichtungs GmbH, FN 397975h, mit dem Sitz in der politischen 
Gemeinde Waidhofen an der Thaya und der Geschäftsanschrift A-3830 Waidhofen an der Thaya, 
Wiener Straße 45, vertreten durch die endesgefertigte Repräsentanz, 

 

 als Käuferin andererseits,  
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abgeschlossen wurde, wie folgt: 

 

I. 

 

   Hiermit wird Punkt VII. des Kaufvertrages/Übereinkommens vom 10.01.2023 derart geändert, dass 
er lautet – wie folgt: 

 

„VII. 

 

   Zur Berichtigung des im Punkt „II.“ dieses Vertrages genannten Kaufpreises von          € 257.064,00 
(zweihundertsiebenundfünfzigtausendvierundsechzig) verpflichtet sich die Käuferin für sich und ihre 
Rechtsnachfolger,  

a) einen Teilkaufpreis von ............................................................  € 92.064,00  

 (Euro zweiundneunzigtausendvierundsechzig) dadurch aufzubringen, dass 

die Käuferin der Verkäuferin den Nettomietertrag eines auf dem Ver-

tragsobjekt errichteten, als Ordination oder Büroräumlichkeit nutzbaren 

Wohnungseigentumsobjektes mit einer Nutzfläche von ca. 120 m² sowie 

zweier, auf dem Vertragsobjekt errichteter PKW-Abstellplätze für die 

Dauer von 4 Jahren ab erstmaliger Vermietung dieser Wohnungseigen-

tumsobjekte, höchstens jedoch für die Dauer von 4 Jahren und 6 Monaten 

ab Fertigstellung des gesamten, obgenannten Bauprojektes, auszahlt, wo-

bei die Auszahlung quartalsweise spätestens zum Ende jedes Quartals zu 

erfolgen hat. Sollte eine Vermietung der genannnten Wohnungseigen-

tumsobjekte nicht während des gesamten genannten Zeitraums möglich 

sein, gebührt der Verkäuferin für jene Zeiträume, während welcher kein 

Mietertrag erzielt wird, auch keine Zahlung. Sollte die Summe des Netto-

mietertrages aus dem gesamten genannten Zeitraum nicht € 92.064,00 be-
tragen, sondern von diesem Betrag (nach oben oder unten) abweichen, 

findet ausdrücklich kein Ausgleich statt. 

b) spätestens binnen sechs Monaten ab allseitiger Vertragsunterfertigung 

• .. einen Barkaufpreis von  €
 165.000,00 

• .. die von der Käuferin für den gegenständlichen Grund-stückserwerb zu 

entrichtende Grunderwerbsteuer von   €      

8.997,24  

• .. die von der Käuferin für die Vormerkung und Recht-fertigung ihres Ei-

gentumsrechtes im Grundbuch zu entrichtenden Eintragungsgebühren 
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von insgesamt 

 €         2.907,00 

• .. die von der Käuferin zu tragenden Bankspesen des Treu-handkontos von 

 

 €              50,00  

sohin einen Gesamtbetrag von € 176.954,24 (Euro einhun-dertsechsund-

siebzigtausendneunhundertvierundfünfzig Euro-Cent vierundzwanzig) beim 

Urkundenverfasser auf dessen Notarenanderkonto bei der Notartreuhand-

bank AG, IBAN: AT62 3150 0007 0123 5225, BIC: NTBAATWW, lautend 

auf "KV Stadtgemeinde WT - Zentrumsnah", zu erlegen, oder im Zuge einer 

Bankentreuhandschaft abrufbereit zur Verfügung zu stellen, dies mit der un-

widerruflichen Widmung, daraus  

• .. die von der Käuferin zu tragenden Bankspesen des Treuhandkontos von 

€ 50,00 zu entrichten, 

• .. die von der Käuferin für den gegenständlichen Erwerb zu entrichtende 

Grunderwerbsteuer von € 8.997,24 über deren bescheidmäßige Vor-

schreibung abzuführen,  

• .. die von der Käuferin für die Vormerkung und Rechtfertigung ihres Ei-

gentumsrechtes im Grundbuch zu entrichtenden Eintragungsgebühren 

von insgesamt € 2.907,00 nach deren Vorschreibung abzuführen sowie 

unmittelbar nach Vormerkung des Eigentumsrechtes der Käuferin bei 

lastenfreiem Grundbuchstand 

o die von der Verkäuferin zu leistende Vorauszahlung auf die Immobi-

lienertragsteuer an das zuständige Finanzamt zu überweisen, 

o die von der Verkäuferin zu tragenden Kosten der Be-rechnung der 

Immobilienertragsteuer, der Erstattung der Abgabenerklärung und 

der Abführung derselben zu entnehmen, und  

o den sodann verbleibenden Restbetrag samt zwischen-zeitig abgereif-

ten Anderkontozinsen, abzüglich Kontoführungsspesen an die Ver-

käuferin auf ein von dieser bekannt zu gebendes Konto zur Überwei-

sung zu bringen.  

 
   Im Falle eines Zahlungsverzuges sind für den obigen Kaufpreis und alle Teilbeträge für die Zeit vom 
Fälligkeitstag bis zum Zahlungstag 4 % Verzugszinsen pro Jahr zu bezahlen. 

 

   Der vorgenannte Kaufpreis und alle Teilbeträge unterliegen im Falle eines Zahlungs-verzuges nach 
Vereinbarung der Vertragsparteien einer Wertsicherung nach dem Verbraucherpreisindex 2020 der 
Statistik Austria und sind daher diese Beträge jeweils erhöht oder vermindert an die Verkäuferin zur 
Auszahlung zu bringen, je nach dem sich die Indexzahl am Zahlungstag gegenüber dem heutigen Tage 
verändert hat. Schwankungen im Wertmesser bis ausschließlich 5 % bleiben bei Anwendung der Wert-
sicherung außer Betracht. 
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   Weiters ist die Verkäuferin berechtigt, im Falle des Zahlungsverzuges unter Setzung einer vierzehn-
tägigen Nachfrist mittels eingeschriebenen Briefes zu Handen des Vertragserrichters vom Kaufvertrag 
zurückzutreten, wobei die Rücktrittserklärung mit Zugang an den Vertragserrichter als abgegeben gilt. 
Den mit dem erfolgten Rücktritt entstehenden Aufwand hat die Käuferin aus Eigenem zu tragen, dies 
unbeschadet der gesetzlichen Solidarhaftung aller Vertragsparteien.“ 

 

II. 

 

   Die endesgefertigten Vertreter der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya bestätigen, dass das ge-
genständliche Rechtsgeschäft keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung durch das Amt der NÖ Lan-
desregierung gemäß § 90 der NÖ Gemeindeordnung bedarf. 

 

III. 

 

   Herr Ing. Richard Grün erklärt an Eides Statt, österreichischer Staatsbürger zu sein. 

 

   Die endesgefertigte Repräsentanz der Zentrumsnah Immobilien Errichtungs GmbH bestätigt an Eides 
Statt, dass sich der Sitz in der politischen Gemeinde Waidhofen an der Thaya und deren Gesellschafts-
kapital bzw. Anteil am Vermögen (wie Aktien, Stammeinlagen und ähnliche Rechte) überwiegend in 
inländischem Besitz befindet. 

 

IV. 

 

   Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Kaufvertrages verbundenen 
Kosten und Abgaben gehen, unbeschadet der hierfür auch die Verkäuferin nach außen gesetzlich tref-
fenden Solidarhaftung, im Innenverhältnis der Vertrags-parteien zu Lasten der Käuferin, welche den 
Auftrag zur Errichtung dieses Vertrages erteilt hat. 

 

V. 

 

   Die Vertragsparteien erklären, dass weder sie selbst bzw. ihre vertretungsbefugten Organe, noch un-
mittelbare Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahe-stehende Personen ein wichtiges öf-
fentliches Amt im In- oder Ausland ausüben und daher nicht als politisch exponierte Personen (PEP) 
anzusehen sind. 
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   Weiters erklärt  

a) die Verkäuferin, wirtschaftliche Eigentümerin des Vertragsobjektes zu sein. 

b) die Käuferin, das Vertragsobjekt im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu kaufen, 

c) Herr Ing. Richard Grün, dass die Sedlak Privatstiftung wirtschaftliche Alleineigen-tümerin der Käu-

ferin sei. 
 

VI. 

 

   Die Vertragsparteien erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass ihre per-sönlichen Daten 
– insbesondere ihre Sozialversicherungsnummern und ihre Steuer-nummern – sowie diese Urkunde, 
deren Datum, Gegenstand und Inhalt zeitlich unbe-fristet zum Zweck der Erstattung von Abgabener-
klärungen an die Finanzverwaltung und zur Registrierung und/oder Archivierung von Urkunden im 
Urkundenarchiv des Öster-reichischen Notariates, welches elektronisch geführt wird, bei folgenden 
Verantwort-lichen gespeichert und verwendet werden: 

• Öffentlicher Notar Magister Michael Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße 4, 

• Österreichische Notariatskammer, 1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20. 
 

   Diese Einwilligung kann jederzeit bei den obgenannten Verantwortlichen auf dieselbe Art und 
Weise, wie die Einwilligung erteilt wurde, widerrufen werden. 

 

 

 

VII. 

 

   Dieser Kaufvertrag wird in einem Original errichtet, welches nach Verbücherung der Käuferin ge-
hört. Für die Verkäuferin ist eine einfache Abschrift bestimmt. 

 

   Waidhofen an der Thaya, am  

 

Zentrumsnah Immobilien Errichtungs GmbH 

FN 397975h 

 

……………………………….. 

(Ing. Richard Grün) 

40078



 

   Waidhofen an der Thaya, am  

 

FÜR DIE STADTGEMEINDE WAIDHOFEN AN DER THAYA: 

 

.............................. .............................. 

(Bürgermeister)  

 

Genehmigt in der Sitzung des Gemeinderates vom ………………. 

 

Siegel 

 

.............................. .............................. 

(Gemeinderat) (Gemeinderat) 

 

„ 
 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 7 der Tagesordnung  

Zusatzvereinbarung Brauerei Zwettler zum bestehenden Getränkeliefervertrag  

SACHVERHALT: 
Am 17.02.2026 wurden Gespräche mit der Zwettler Brauerei betreffend den bestehenden 
Getränkeliefervertrag geführt. Der Vertrag soll abgeändert oder gekündigt werden. Es konnte 
noch keine Einigkeit erzielt werden. Weitere Verhandlungen sollen stattfinden.  

 

Dieser Sachverhalt wurde von Vzbgm. Marlene-Eva Böhm-Lauter als Bericht zur Kennt-
nis gebracht. 
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…………………………………………………………………………………….……………………….……… 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 
 

 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 8 der Tagesordnung 

Digitale Cityboxen – Rahmenbedingungen für Werbeausstrahlungen  

SACHVERHALT: 
Im Rahmen der Stadtentwicklungs- und Standortmarketingstrategie der Stadt Waidhofen 
wurde in der Stadtratssitzung vom 24.04.2025 Punkt 6 der Tagesordnung der Ankauf und die 
Inbetriebnahme von drei Stück digitalen Cityboxen im öffentlichen Raum beschlossen. Ziel 
dieser Maßnahme ist es, die Sichtbarkeit lokaler Angebote und Veranstaltungen von Verei-
nen und Firmen zu erhöhen, die Kommunikation zwischen Stadt und Bevölkerung zu verbes-
sern sowie die wirtschaftliche und kulturelle Belebung der Innenstadt zu fördern. 

Zwei der drei Cityboxen stehen nun für die Ausstrahlung von Inhalten zur Verfügung, die dritte 
Box wird noch im 1. Halbjahr 2026 installiert. Um einen geordneten und fairen Ablauf für die 
Nutzung dieser Werbeflächen sicherzustellen, ist es auf Sicht erforderlich, verbindliche Rah-
menbedingungen für die Vergabe und Abwicklung von Werbeausstrahlungen festzulegen. 

Ziel ist es, die Nutzung für lokale Betriebe attraktiv zu gestalten, gleichzeitig, aber auch ge-
meinnützige und kulturelle Initiativen kostenfrei oder vergünstigt zu berücksichtigen. Die In-
halte sollen qualitativ hochwertig, rechtlich unbedenklich und dem Stadtbild entsprechend 
sein. 

Im Zuge des eingereichten LEADER-Projekts „Digitale Begegnungspunkte“ und der damit zu 
erwartenden Förderung der Cityboxen in Höhe von 30 bis 40% der Projektkosten soll den 
Gemeinden der LEADER-Region Thayaland (= Bezirk Waidhofen an der Thaya) die Möglich-
keit eingeräumt werden, Infos aus ihren Gemeinden, insbesondere Veranstaltungen, über die 
Cityboxen kostenlos zu veröffentlichen. Der Umfang des Kontingents an Schaltungen soll 
gestaffelt nach der Einwohnerzahl festgelegt werden. Die Gemeinden haben die Möglichkeit, 
ihr Kontingent auch für ansässige Vereine zu verwenden. Die Abwicklung hat aber aus-
schließlich zwischen den Gemeinden und der Stadtgemeinde Waidhofen zu erfolgen. Die 
Gemeinden dürfen außerdem keinerlei Erlöse aus den Schaltungen lukrieren. 

Auch die Kleinregion Zukunftsraum Thayaland selbst soll die Möglichkeit haben, regionsspe-
zifische Infos, insbesondere die aktuellen Regionsvideos, über die Cityboxen kostenlos aus-
zuspielen. Auch hier soll ein Maximal-Kontingent pro Jahr festgelegt werden. 

Der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya als Projektträger steht prinzipiell ein uneinge-
schränktes Kontingent an Ausspielungen zur Verfügung. Die Sujets umfassen sowohl Stan-
dardinfos über Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten in der Gemeinde als auch Wer-
bung für gemeindeeigene Veranstaltungen. Desweiteren hat auch die Stadtgemeinde die 
Möglichkeit, Veranstaltungen der ansässigen Vereine aufzunehmen und im eigenen Ermes-
sen zu bewerben, ohne dafür Entgelte zu verlangen.  
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Zur Abdeckung der nicht förderbaren und der laufenden Kosten soll dem Wirtschaftsverein 
Pro Waidhofen eine Kooperation angeboten werden. Gegen eine bestimmte Jahrespau-
schale erhält der Verein ebenfalls ein Kontingent an Schaltungen, das für Eigenveranstaltun-
gen, Mitgliederinfos, Werbeaktionen, etc. genutzt werden kann. Auch hier erfolgt die Abwick-
lung der Schaltungen ausschließlich zwischen dem Vereinsvorstand und der Stadtgemeinde 
Waidhofen. 

Der Sujetwechsel erfolgt jeweils zu Wochenbeginn, die Playlist läuft dann unverändert für 
jeweils eine Kalenderwoche einheitlich auf allen Cityboxen. Die Sujets haben von den Ge-
meinden, der Kleinregion, dem Verein ProWaidhofen und den Waidhofner Vereinen entspre-
chend den grafischen und technischen Anforderungen beigestellt zu werden. Anstößige, dis-
kriminierende oder gesetzeswidrige Inhalte, politische Werbung sowie Werbung für Suchtmit-
tel und Glücksspiel ist nicht zulässig. Die Cityboxen laufen täglich von 6.00 Uhr früh bis 22.00 
Uhr abends. 

Das Kalenderjahr 2026 soll als Testphase dienen, die tatsächliche Nutzung, das Handling 
und den damit verbundenen Zeit- und Personalaufwand zu eruieren. Nach erfolgter Evaluie-
rung sollen Richtlinien für die Zukunft erstellt werden. 

Die geplanten Maßnahmen werden für die bevorstehende Stadtratssitzung als Beschlusstext 
vorbereitet. 

ERGÄNZTER SACHVERHALT 
Nach mehrmaligem Auskunftsersuchen bei Kerstin Schmid (LEADER Thayaland) und wie-
derum deren Anfrage bei Ecoplus wurde mitgeteilt, dass die Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya nach Ablauf des LEADER-Projekts „Digitale Begegnungspunkte“, also nach 
30.06.2026, aufgrund des zu erwartenden Fördersatzes von 40 % mit den Cityboxen Werbe-
einnahmen in unlimitierter Höhe erwirtschaften darf. Vor dem Hintergrund der langfristigen 
finanziellen Tragfähigkeit des Systems sowie zur Deckung von Betriebs-, Wartungs- und Ad-
ministrationskosten soll daher ein Tarifmodell für die künftige entgeltliche Nutzung der City-
boxen erarbeitet werden. 

Es ist vorgesehen, ein ausgewogenes Modell zu entwickeln, das einerseits marktadäquate 
Werbeeinnahmen für die Stadtgemeinde ermöglicht und andererseits weiterhin ausreichend 
Raum für gemeinnützige, kulturelle und regionale Inhalte bietet. 

Als vorbereitende Maßnahme und zur praktischen Erprobung der organisatorischen Abläufe 
wird den Gemeinden der LEADER-Region Thayaland sowie dem Zukunftsraum Thayaland 
testweise bis zum 30. Juni 2026 ermöglicht, ihre Veranstaltungen bzw. jene ihrer örtlichen 
Vereine kostenlos über die Cityboxen zu veröffentlichen. Die Ausspielung erfolgt kalender-
wochenweise im Rahmen der bestehenden Playlist-Systematik. Diese Testphase dient dazu, 
die tatsächliche Nachfrage der Gemeinden/Vereine sowie den Koordinationsaufwand zu eva-
luieren. 

Jede Gemeinde erhält für die testweise Bespielung der Cityboxen von 1. März bis 30. Juni 
2026, folgendes Kontingent an Gratisschaltungen entsprechend ihrer Einwohnerzahl: 

o 8 Schaltungen für Gemeinden bis 1.000 Einwohner 

o 16 Schaltungen für Gemeinden bis 2.000 Einwohner 

o 24 Schaltungen für Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern 

o Der Zukunftsraum Thayaland erhält die Möglichkeit, 4 Regionsvideos für je eine Kalen-
derwoche zu schalten.  
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Unter Schaltung ist die Ausspielung eines beigestellten Sujets (Stand- oder Bewegtbild) für 
jeweils 10 Sekunden auf den Waidhofner Cityboxen für eine Kalenderwoche zu verstehen. 
Die Häufigkeit der täglichen Ausspielungen ist von der Menge der eingemeldeten Sujets ab-
hängig. Prinzipiell wird angestrebt, dass jedes Sujet (ausgenommen Regionsvideos) mindes-
tens 6 x pro Stunde ausgestrahlt wird.  

Die im Rahmen dieser Testphase gewonnenen Erkenntnisse sollen in die Ausarbeitung eines 
nachhaltigen Tarifmodells für Unternehmen sowie den Wirtschaftsverein ProWaidhofen ein-
fließen (gültig ab Juli 2026). Die Gemeinden/Vereine sowie der Zukunftsraum Thayaland sol-
len weiterhin Gratiskontingente an Schaltungen erhalten.  

Ziel ist es, nach Abschluss der Evaluierung klare Richtlinien für eine mögliche kommerzielle 
Nutzung festzulegen, ohne den öffentlichen Informationsauftrag und den regionalen Mehr-
wert der Cityboxen zu beeinträchtigen.  

Unter Schaltung ist die Ausspielung eines beigestellten Sujets (Stand- oder Bewegtbild) für 
jeweils 10 Sekunden auf den Waidhofner Cityboxen für eine Kalenderwoche zu verstehen. 
Die Häufigkeit der täglichen Ausspielungen ist von der Menge der eingemeldeten Sujets ab-
hängig. Prinzipiell wird angestrebt, dass jedes Sujet (ausgenommen Regionsvideos) mindes-
tens 6 x pro Stunde ausgestrahlt wird.  

 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 09.02.2026 berichtet. 

Über den gegenständlichen Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Stadtrates vom 
18.02.2026 berichtet. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG der Vbgm. Marlene-Eva Böhm-Lauter an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Den Gemeinden der LEADER-Region Thayaland wird im Rahmen einer Testphase von 1. 
März 2026 bis 30. Juni 2026 die kostenlose Veröffentlichung von Veranstaltungsankündigun-
gen sowie Informationen ihrer örtlichen Vereine über die digitalen Cityboxen im Stadtgebiet 
von Waidhofen an der Thaya ermöglicht. 

Das Gratiskontingent an Schaltungen wird entsprechend der Einwohnerzahl der jeweiligen 
Gemeinde festgelegt. Gemeinden mit bis zu 1.000 Einwohnern erhalten acht Schaltungen, 
Gemeinden mit bis zu 2.000 Einwohnern sechzehn Schaltungen und Gemeinden mit mehr 
als 2.000 Einwohnern vierundzwanzig Schaltungen im genannten Zeitraum. Der Zukunfts-
raum Thayaland erhält die Möglichkeit, 4 Regionsvideos für je eine Kalenderwoche zu schal-
ten. Eine Schaltung umfasst die Ausstrahlung eines beigestellten Sujets (Stand- oder Be-
wegtbild) für jeweils 10 Sekunden und für die Dauer von einer Kalenderwoche im bestehen-
den Playlist-System der Cityboxen. 
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Die Abwicklung der Schaltungen erfolgt ausschließlich zwischen den Gemeinden und dem 
Zukunftsraum Thayaland und der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya. Eine Einnahmen-
erzielung durch die Gemeinden ist nicht zulässig. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 9 der Tagesordnung 

Änderung der Nebengebührenordnung für Bedienstete der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya, die den dienstrechtlichen Bestimmungen der NÖ. Gemeindebeamten-
Dienstordnung 1976, LGBl. 2440 und des NÖ. Gemeinde-Vertragsbedienstetengeset-
zes, LGBl. 2420, in der jeweils geltenden Fassung, unterliegen und Aufhebung der Ne-
bengebührenordnung für Bedienstete der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, die 
den dienstrechtlichen Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetzes 2025 
(NÖ GBedG 2025), LGBl. Nr. 15/2024, in der jeweils geltenden Fassung, unterliegen 

SACHVERHALT: 
In der Gemeinderatssitzung vom 25.06.2025 wurde unter Punkt 8 der Tagesordnung 

die Änderung der Nebengebührenordnung für Bedienstete der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya, die den dienstrechtlichen Bestimmungen der NÖ. Gemeindebeamten-Dienst-
ordnung 1976, LGBl. 2440 und des NÖ. Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes, LGBl. 
2420, in der jeweils geltenden Fassung, unterliegen 

und unter Punkt 9 der Tagesordnung 

die Aufhebung der Nebengebührenordnung für Bedienstete der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya, die den dienstrechtlichen Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Bedienstetenge-
setzes 2025 (NÖ GBedG 2025), LGBl. Nr. 15/2024, in der jeweils geltenden Fassung, un-
terliegen 

beschlossen. 

Die Kundmachungen der beiden Verordnungen erfolgten vom 26.06.2025 bis 10.07.2025. 

Bei der Verordnungsprüfung vom Amt der NÖ Landesregierung wurde die Dauer der Kund-
machung beanstandet. Daraufhin wurde die Kundmachung nochmals vom 16.10.2025 bis 
30.11.2025 angeschlagen. 

Nach Rücksprache mit der Abteilung Gemeinden sollen die Nebengebührenordnungen noch-
mals inhaltlich gleich beschlossen und entsprechend kundgemacht werden. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Vzbgm. Marlene-Eva Böhm-Lauter an den Gemeinderat. 
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Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird folgende Nebengebührenordnung für alle Bediensteten der Stadtgemeinde Waidh-
ofen an der Thaya, die den dienstrechtlichen Bestimmungen der NÖ Gemeindebeamten-
dienstordnung 1976 (GBDO), LGBl. 2400, oder des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetenge-
setzes 1976 (GVBG), LGBl. 2420, unterliegen, wie folgt erlassen: 

 

 

NEBENGEBÜHRENORDNUNG 

 

für Bedienstete der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, die den dienstrechtlichen 

Bestimmungen der NÖ. Gemeindebeamten-Dienstordnung 1976, LGBl. 2440 und des 

NÖ. Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes, LGBl. 2420, in der jeweils geltenden Fas-

sung, unterliegen. 
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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

NEBENGEBÜHRENORDNUNG 

§   1 Anwendungsbereich 
§   2 Anspruchsberechtigung 
§   3 Dienstzulagen 
§   4 Fehlgeldentschädigung 
§   5 Entschädigung für die Erstellung des Voranschlages und Rechnungsabschlusses 
§   6 Reisegebühren 
 
 
SONSTIGE DIENSTRECHTLICHE REGELUNGEN 
 
§   7 Familienfördernde Maßnahmen 
 
 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
§   8 Streitfälle 
 
 
ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN 
 
§   9 Zusätzliche Nebengebühren für Bedienstete die am 28. Februar 1991 bei der 
  Stadtgemeinde beschäftigt waren. 
§ 10 Aufhebung von Bestimmungen der Nebengebührenordnung der Stadt- 
  gemeinde Waidhofen an der Thaya vom 4. Dezember 1997 
 
 
INKRAFTTRETEN 
 
§ 11 Inkrafttreten 
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§  1 
 

Anwendungsbereich 
 
Diese Vorschrift, im Folgenden kurz NGO-1 genannt, findet – soweit nichts anderes bestimmt 
ist – Anwendung, sowohl 
 
 a ) auf die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zur Stadtgemeinde, ihrer 
  Anstalten und Unternehmungen stehenden Gemeindebeamten als auch 
 
 b ) auf die in einem privat-rechtlichen Dienstverhältnis auf Grund des NÖ. Gemeinde- 
  Vertragsbedienstetengesetztes, in der jeweils geltenden Fassung, zur Stadt- 
  gemeinde, ihrer Anstalten und ihrer Unternehmungen stehenden Bediensteten. 
 
 Die Bediensteten werden im Text dieser Vorschrift unter der Bezeichnung 
 „Gemeindebedienstete“ zusammengefasst. 
 

 

 
 

§  2 
 

Anspruchsberechtigung 
 
( 1 ) Den Gemeindebediensteten gebühren außer den ihnen auf Grund der bestehenden 
 Bestimmungen des NÖ. Gemeindebeamten-Gehaltsordnung 1976, LGBl. 2400, der 
 NÖ. Gemeindebeamten-Dienstordnung 1976, LGBl. 2440 und des NÖ. Gemeinde- 
 Vertragsbedienstetengesetztes, LGBl. 2420, in der jeweils geltenden Fassung, 
 zustehenden Ansprüchen und Bezügen die in dieser Nebengebührenordnung 
 festgesetzten Nebengebühren. 
 
( 2 ) Teilzeitbeschäftigten gebühren Nebengebühren nach § 4 lit. b) (Bürgerbüro-Front-

Office-Zulage), § 5 (Fehlgeldentschädigung) und § 10 (Bezugsvorschüsse) nur im Ver-
hältnis ihrer Beschäftigung zur Vollbeschäftigung. 

 
( 3 ) Bei Ansprüchen nach dieser Nebengebührenordnung, welche nach bestimmten Fristen 
 (Dienstzeit zur Stadtgemeine Waidhofen an der Thaya, etc.) entstehen, bleibt ein  
 Sonderurlaub im Anschluss an den Karenzurlaub nach dem NÖ Mutterschutz-Landes
 gesetz/NÖ Vater-Karenzurlaubsgesetzes 2000 bzw. ein sonstiger Sonderurlaub ohne 
 Bezüge sowie Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes unberücksichtigt. 
 
( 4 ) In Fällen einer Abwesenheit vom Dienst gebühren Zulagen bzw. Nebengebühren grund- 
 sätzlich so lange und in jenem Ausmaß, als die Fortzahlung des Gehaltes oder Monats 
  entgeltes zusteht. 
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§ 3 
 

Dienstzulagen 
 
a) Bürgerbüro-Front-Office-Zulage 
Allen Mitarbeitern im Bürgerbüro, die Dienst im Front-Office versehen, wird auf die Dauer der 
Ausübung dieser Tätigkeit eine Zulage in der Höhe von 3 Vorrückungsbeträgen in der Ver-
wendungsgruppe 5 gewährt. Die Zulage erhöht sich in dem Ausmaß, wie die Vorrückungs-
beträge laut den Bezugsansätzen für Vertragsbedienstete des allgemeinen Schemas ange-
passt werden. 

 
b) Bestattungszulage 
Für jede Abholung oder Überführung außerhalb der Regeldienstzeit durch Mitarbeiter der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya wird pro Fall eine Zulage in Höhe von EUR 82,64 
gewährt. 

Die Höhe dieser Zulage wird ab 01.01.2026 jährlich in jenem Ausmaß erhöht, in welchem 
sich der Gehaltsansatz der Gehaltsstufe 9 der Verwendungsgruppe VI erhöht. 

 

 

§ 4 
 

Fehlgeldentschädigung 
 
Jene Bediensteten des Stadtamtes, die Kassiergeschäfte wahrzunehmen haben, erhalten 
zur Abgeltung der bei Abwicklung des Barzahlungsverkehrs bestehenden Verlustgefahr eine 
Fehlgeldentschädigung. 
 
Den Geldverwaltern der Kassen des Bürgerbüros (BÜS) wird eine Fehlgeldentschädigung 
pauschaliert gewährt und beträgt monatlich 0,5 % von VB 06/09. 
 
 

§ 5 
 

Entschädigung für die Erstellung des 

Voranschlages und Rechnungsabschlusses 
 
( 1 ) Die Entschädigung für die Erstellung des Voranschlages und des Rechnungs- 
 abschlusses wird in der Höhe von insgesamt 60 % des jeweils höchstmöglich 
 erreichbaren Dienstbezuges ohne Haushaltszulage des Stadtamtsdirektors für die
 Bediensteten des Stadtamtes festgesetzt. 
 
( 2 ) Die Aufteilung des Betrages auf die jeweiligen Bediensteten erfolgt durch den Stadt-
 amtsdirektor im Einvernehmen mit der Personalvertretung. 
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§ 6 
 

Reisegebühren 
 
( 1 ) Für die Gemeindebediensteten finden bei Dienstreisen die Bestimmungen des NÖ Lan-

des-Bedienstetengesetzes (NÖ LBG) in der jeweils geltenden Fassung, nach Maßgabe 
folgender Änderungen Anwendung: 

a) Das gesamte Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya gilt als 
Dienstelle und es steht bei Dienstverrichtungen innerhalb des Gemeindegebietes 
keine Tagesgebühr zu; 

b) für Dienstreisen außerhalb des Gemeindegebietes werden nur dann Reisegebühren 
ausbezahlt, wenn ein schriftlicher Dienstreiseauftrag vorliegt, der vom Bürgermeister 
oder vom Stadtamtsdirektor unterfertigt ist. Dieser ist der Reiserechnung anzuschlie-
ßen. 

c) Entgelte für Parkgebühren werden zur Gänze von der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya getragen. 

( 2 ) In Ergänzung der Regelung des Abs. 1 erhalten die Teilnehmer an Schulungskursen 
 zur Vorbereitung auf die Gemeindedienstprüfung folgende Reisegebühren: 

a) kostenlose Verpflegung und Unterkunft einschließlich einer allfälligen Kursgebühr; 

b) bei mehreren zusammenhängenden Schulungstagen gebührt ein Ersatz der An- und 
Rückreisekosten nur einmal. 

 
 

§ 7 
 

Familienfördernde Maßnahmen 
 
( 1 ) Eine außerordentliche Weihnachtszuwendung wird analog den für die Landesbe- 
 diensteten geltenden Beschlüssen der NÖ. Landesregierung auf Grund der jeweiligen 
 Empfehlungen der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, Landesgruppe Nieder- 
 österreich, gewährt. 
 

 

 
§ 8 

 
Streitfälle 

 
Über alle, sich aus dieser Nebengebührenordnung ergebenden Streitigkeiten entscheidet bei 
privatrechtlichen Dienstverhältnissen (VB) das Arbeits- und Sozialgericht. Bei öffentlich-recht-
lichen Bediensteten (Beamte) entscheidet die Dienstbehörde, letztlich der Verwaltungs- oder 
Verfassungsgerichtshof. 
 

 
§ 9 
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Zusätzliche Bestimmungen 

 
Für Bedienstete, die am 28. Februar 1991 bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
beschäftigt waren, gelten weiters 
 
Gemeinderatsbeschluss vom 29. Oktober 1973, Pkt. 24) der Tagesordnung und 
Gemeinderatsbeschluss vom 10. Juli  1973, Pkt. 24) der Tagesordnung  
 
( 1 ) Pensionszulage 
 

Jene Gemeindebedienstete, auf die die Bestimmungen des NÖ. Gemeinde-Vertragsbe-
dienstetengesetzes Anwendung finden, können unmittelbar vor dem Ausscheiden aus 
dem aktiven Dienst wegen Erreichung der Altersgrenze um Gewährung einer Zulage in 
der Höhe von 3,72 % des Gehaltes eines Gemeindebeamten der Dienstklasse V der 
Gehaltsstufe 2 pro Monat auf die Dauer von höchstens 30 Monaten ansuchen. 
Über die Gewährung dieser Zulage soll der Gemeinderat im Einzelfall entscheiden, wobei 
insbesondere auf die Höhe der Pensionsbemessungsgrundlage des jeweiligen Dienst-
nehmers Rücksicht zu nehmen ist. 
 
Bei ständiger Überschreitung der Pensionshöchstbemessungsgrundlage in den letzten 
sechs Monaten vor Antragsstellung unterbleibt jedenfalls die Gewährung dieser Zulage. 

 
 
Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 1975, Pkt. 27) der Tagesordnung 
 
( 2 ) Treueprämie 
 

Den Gemeindebediensteten gebührt ab 1.1.1976 bei einer echten Dienstzeit von 15 
Jahren bei der Stadtgemeinde, ein Vorrückungsbetrag als Treueprämie. 
Ab 1.1.1977 soll dieser Vorrückungsbeitrag bereits allen jenen Bediensteten gewährt 
werden, die eine echte Dienstzeit von 10 Jahren aufweisen. 
Diese Treueprämie ist soweit als möglich bei den Beamten als Beförderung auszu- 
sprechen. 
Die Vertragsbediensteten erhalten diese Treueprämie gemäß § 8 Abs. 2 des NÖ. Ge-
meinde-Vertragsbedienstetengesetztes 1976 (GVBG), LGB1. 2420 i.d.g.F. 
 
Auf § 2 Abs. (3) dieser Nebengebührenordnung wird verwiesen. 

 
 

§ 10 
 

Aufhebung von Bestimmungen der Nebengebührenordnung der Stadtgemeinde 

Waidhofen an der Thaya vom 4. Dezember 1997 

 
Für die im Beschluss der Gemeinderatssitzung vom 04.12.1997 unter Punkt 41 n) der Tages-
ordnung benannten Gemeindebediensteten beschlossene Aufhebung von Bestimmungen 
der Nebengebührenordnung der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya bleibt folgende Be-
stimmung weiterhin gültig: 
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Sollte ein Dienstnehmer in den nächsten Jahren durch diese Beförderungen in seiner Ver-
wendungsgruppe (Grundverwendung) die letzte Gehaltsstufe erreichen, so wird er nach zwei 
in der höchsten Gehaltsstufe verbrachten Jahren in der nächsthöhere Gehaltsstufe Verwen-
dungsgruppe (Leistungsverwendung) überstellt. 
 

 
§ 11 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Nebengebührenordnung tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
 
Mit Inkrafttreten dieser Nebengebührenordnung treten alle vorangegangenen Neben- 
gebührenordnungen außer Kraft. 

 

UND 

 

Es wird die bestehende Nebengebührenordnung für alle Bediensteten der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya, die den dienstrechtlichen Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Be-
dienstetengesetzes 2025 (NÖ GBedG 2025), LGBl. Nr. 15/2024, in der jeweils geltenden 
Fassung, unterliegen, außer Kraft gesetzt bzw. ersatzlos aufgehoben. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 10 der Tagesordnung 

Albert Reiter Musikschule – Erweiterung und Änderung Fächerangebot 

SACHVERHALT: 
Ab dem Musikschuljahr 2026/2027 sollen folgende Erweiterungen bzw. Änderungen beim 
Fächerangebot der Albert Reiter Musikschule vorgenommen werden: 
 
 

 

Hauptfächer: 
 

 

ALT – bis 2025/2026 
 

NEU – ab 2026/2027 

Einzelunterricht  á 30 Min. 
Musik-Eltern-Kind- Gruppe á 50 Min. á 40 Min. 
Tanz Pre Ballett á 50 Min. (Alter: 

ca. 4 Jahre) 
Kreativer Kindertanz á 40 

Min. (Alter: 4- 5 Jahre) 
Darstellende Kunst: Musiktheater á 50 Min. Musical á 50 Min. 
Darstellende Kunst: Darstellendes Spiel           

á 50 Min. 
Theater und Schauspiel      

á 50 Min. 
  Standortwunsch: 
Zusatzfach:  Musiktheater 

   
 

Schulgeldbeitrag pro Schuljahr: 
 

A) Für Personen bis zum vollendeten 
24. Lebensjahr, die ihren Hauptwohnsitz 
im Gebiet des Schulerhalters haben: 

 
NEU – ab 2026/2027 

Hauptfach-Instrumente/Gesang: Einzeleinheit á 30 Min. / € 495,00 
  
B) Für Personen bis zum vollendeten 24. 
Lebensjahr, die ihren Hauptwohnsitz 
nicht im Gebiet des Schulerhalters ha-
ben: 

 
 

NEU – ab 2026/2027 

Hauptfach-Instrumente/Gesang: Einzeleinheit á 30 Min. / € 990,00 
  
C) Für Personen bis zum vollendeten 
24. Lebensjahr, unabhängig vom Haupt-
wohnsitz mit einheitlichem Tarif für den 
Gruppenunterricht: 

 
 

NEU – ab 2026/2027 

Hauptfach-Kurse: Elementare Musikpädagogik á 40 Min. /          
€ 200,00 

Hauptfach-Kurse: Tanz á 40 Min. / € 200,00 
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Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Essen auf 
Rädern, Schulen, Kinderbetreuung und Erwachsenenbildung in der Sitzung vom 05.02.2026 
beraten. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Ab dem Musikschuljahr 2026/2027 gelten folgende Erweiterungen und Änderungen im 
Fächerangebot: 

 

Hauptfächer: 
 

 

NEU – ab 2026/2027 

Einzelunterricht á 30 Min. 
Musik-Eltern-Kind- Gruppe á 40 Min. 
Tanz Kreativer Kindertanz á 40 Min. (Alter: 4- 5 Jahre) 
Darstellende Kunst: Musical á 50 Min. 
Darstellende Kunst: Theater und Schauspiel á 50 Min. 
 Standortwunsch: 
Zusatzfach: Musiktheater 

  
 

Schulgeldbeitrag pro Schuljahr: 
 

A) Für Personen bis zum vollendeten 
24. Lebensjahr, die ihren Hauptwohnsitz 
im Gebiet des Schulerhalters haben: 

 
NEU – ab 2026/2027 

Hauptfach-Instrumente/Gesang: Einzeleinheit á 30 Min. / € 495,00 
  
B) Für Personen bis zum vollendeten 24. 
Lebensjahr, die ihren Hauptwohnsitz 
nicht im Gebiet des Schulerhalters ha-
ben: 

 
 

NEU – ab 2026/2027 

Hauptfach-Instrumente/Gesang: Einzeleinheit á 30 Min. / € 990,00 
  
C) Für Personen bis zum vollendeten 
24. Lebensjahr, unabhängig vom Haupt-
wohnsitz mit einheitlichem Tarif für den 
Gruppenunterricht: 

 
 

NEU – ab 2026/2027 

Hauptfach-Kurse: Elementare Musikpädagogik á 40 Min. /          
€ 200,00 

Hauptfach-Kurse: Tanz á 40 Min. / € 200,00 
 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil  

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 11 der Tagesordnung 

Abwicklung der Veranstaltung „Radmarathon“ 
 
SACHVERHALT: 
Der Zukunftsraum Thayaland plant und organisiert die Veranstaltung „3. Thayarunde Rad-
marathon“ am 25. und 26. Juli 2026. Start und Ziel wird am ehemaligen Bahnhofsgelände 
von Waidhofen an der Thaya sein. Um eine entsprechende Förderung vom Land NÖ erhalten 
zu können, ist es erforderlich, dass die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya ein diesbe-
zügliches Förderansuchen stellt und wieder als (Mit-)Veranstalter auftritt. 

Nachdem dieser Kooperationsvertrag bereits 2024 und 2025 von den Gremien der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya beschlossen wurde, soll dieser, in Abstimmung mit Bürger-
meister Josef RAMHARTER und dem ZUKUNFTSRAUM THAYALAND, auf unbestimmte 
Zeit, jedoch bis auf Widerruf, einer Beschlussfassung zugeführt werden.  

Hierzu wurden alle jahresbezogenen Informationen durch neutrale Formulierungen im Ko-
operationsvertrag ersetzt. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Der Zukunftsraum Thayaland und die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya veran-
stalten gemeinsam, bis auf Widerrufe, weitere „Radmarathons“ und schließen zur Rege-
lung der Abwicklung folgenden Kooperationsvertrag ab: 

Kooperationsvertrag 
 

zur Abwicklung der Veranstaltung „Thayarunde Radmarathon“ 
in Waidhofen an der Thaya 

 

Präambel  

Der Zukunftsraum Thayaland und die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya veranstalten gemein-
sam den „Thayarunde Radmarathon“. 
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Das Ziel des Radmarathons und des Zeitfahrens ist es, die Radregion rund um die Thayarunde über-
regional bekannter zu machen. 

Mit dem Thayarunde Radmarathon soll die Aufmerksamkeit auf unsere Radfahrregion gelenkt wer-
den. Die Radsport-Community ist groß und viele Teilnehmer:innen fahren auch mit ihren Familien und 
Freunden mit dem Rad und können so als Multiplikatoren für das Radfahren im Thayaland/auf der 
Thayarunde gewonnen werden. Mit einem Familienradwandertag sollen Rad-begeisterte Menschen 
aus der Region angesprochen werden  

 

1 Vertragsparteien 

A: Verein Zukunftsraum Thayaland, Lagerhausstraße 4, 3843 Dobersberg, vertreten durch die zeich-
nungsberechtigten Organe 

B: Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, Hauptplatz 1, 3830 Waidhofen an der Thaya, vertreten 
durch die zeichnungsberechtigten Organe 

 

2 Vertragsgegenstand 

Gegenständlicher Vertrag regelt die Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten der Vertragsparteien bei 
der Abwicklung der jährlich im Sommer stattfindenden Veranstaltung „Thayarunde Radmarathon“, in 
Waidhofen an der Thaya sowie die Kostentragung und Haftungsfragen. 

 

3 Dauer 

Diese Vereinbarung beginnt mit Unterfertigung der Vertragsparteien und ist bis auf Widerruf gültig. 
Beide Vertragsparteien sind berechtigt, diese Vereinbarung zu widerrufen. 

 

4 Beiträge der Kooperationspartner 

Es besteht nicht die Absicht, dass die Vertragsparteien gemeinsam Investitionen tätigen. Sämtliche 
Aufwendungen (Personaleinsatz, Maschinen, Werkzeuge, Material…), die im Zusammenhang mit der 
Erfüllung eines Auftrags anfallen, tragen die Vertragsparteien für die ihnen im Einzelnen zufallenden 
Leistungsteile selbst. Eine Abgeltung erfolgt über die Erlösverteilung. Ebenso hat jener Vertrags-
partner, der die Koordination des Auftrags übernimmt, die dafür entstandenen Aufwendungen zu-
nächst selbst zu tragen. Diese werden wiederum bei der Erlösverteilung berücksichtigt. 

Der Verein Zukunftsraum Thayaland verpflichtet sich, die Planung, Organisation und Durchführung 
dieser Veranstaltung, insbesondere Behördenwege und damit zusammenhängende rechtliche Ab-
wicklungen und Genehmigungen sowie den Abschluss von Versicherungen zu übernehmen. 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya verpflichtet sich zur Durchführung der Förderabwicklung 
mit dem Land NÖ sowie zur Bewerbung der Veranstaltung im Stadtgebiet. 

 

5 Geschäftsführung und Vertretung  

Die Geschäftsführung und Vertretung steht den Vertragsparteien gemeinsam zu. Allerdings wird für 
jeden Auftrag ein Koordinator bestimmt, der dem Auftraggeber als Ansprechpartner zur Verfügung 
steht. Der Koordinator ist allerdings nicht befugt, Erklärungen, die auch für den anderen Partner recht-
liche Auswirkungen haben, abzugeben. 

 

6 Gewinn-/Verlustbeteiligung 

Sämtliche Kosten der Veranstaltung werden vom Zukunftsraum Thayaland getragen, dem auch sämt-
liche Einnahmen zu Gute kommen. 
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Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya verpflichtet sich lediglich die Kosten von Rechnungen in 
maximal jener Höhe zu tragen, als sie Fördermittel vom Land NÖ (Sportförderung) erhält. 

 

7 Haftung / Gewährleistung 

Die Vertragsparteien kommen überein, wenn möglich in sämtlichen Verträgen mit den Auftraggebern 
zu vereinbaren, dass die Haftung / Gewährleistung ausdrücklich auf den jeweils ausführenden Partner 
beschränkt wird. Der Verein Zukunftsraum Thayaland verpflichtet sich für den Fall, dass die Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya seitens Dritter aus dem Titel Schadenersatz oder Gewährleistung in 
Anspruch genommen wird, diese völlig schad- und klaglos zu halten. 

 

8 Informationspflicht bzw. Geheimhaltung 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, wechselseitig sämtliche zur Erfüllung dieser Kooperationsver-
einbarung und der Auftragsabwicklung benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen. Das betrifft 
insbesondere, aber nicht ausschließlich, Informationen gem. Artikel 13 und 14 EU-Datenschutzgrund-
verordnung.  

Ebenso besteht die Verpflichtung, über sämtliche Details der Geschäftsgebarung Stillschweigen zu 
bewahren.  

Die Vertragsparteien haben personenbezogene Daten aus Datenverarbeitungen, die ihnen aus-
schließlich auf Grund ihrer Kooperation anvertraut wurden oder zugänglich geworden sind, unbescha-
det sonstiger gesetzlicher Verschwiegenheitspflichten, geheim zu halten, soweit kein rechtlich zuläs-
siger Grund für eine Übermittlung der anvertrauten oder zugänglich gewordenen personenbezogenen 
Daten besteht (Datengeheimnis).  

Die Vertragsparteien haben die von der Anordnung betroffenen Mitarbeiter über die für sie geltenden 
Übermittlungsanordnungen und über die Folgen einer Verletzung des Datengeheimnisses zu beleh-
ren. 

 

9 Sonstiges 

Nebenabreden zu dieser Vereinbarung bestehen nicht. Jede Abänderung bedarf der Schriftform. 
Auch die Abänderung des Schriftformgebots bedarf der Schriftform. 

 

10 Rechtswahl, Gerichtsstand 

Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes sowie internatio-
naler Verweisungsnormen wird ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist deutsch. 

Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das Landesgericht Krems 
an der Donau zuständig.  

 

Waidhofen an der Thaya, am _____________ 

 

 

Für den Verein Zukunftsraum Thayaland 

 

 

 

______________________  _______________________ 
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Für die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 

 

Stadtrat: Der Bürgermeister: 

 

 

______________________  _______________________ 

 

Genehmigt in der Sitzung des Gemeinderates am 25.02.2026 

 

Gemeinderat: Gemeinderat: 

 

 

______________________  _______________________ 

 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 12 der Tagesordnung 

Ansuchen um Kostenbefreiung Nutzung Stadtsaal für die Feuerwehrwahl 

SACHVERHALT: 

Am Sonntag, 22. Februar 2026 finden die gesetzlich vorgeschriebenen Wahlen der Feuer-
wehr auf Ebene des Bezirksfeuerwehrkommandos, der drei Abschnittsfeuerwehrkommanden 
sowie in den Unterabschnitten statt. 

Dafür hat das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya den Stadtsaal in Waid-
hofen an der Thaya angemietet.  

In einem Schreiben vom 08. Jänner 2026 des Bezirksfeuerwehrkommandanten Manfred 
Damberger wird um die kostenlose zur Verfügungstellung des Stadtsaales ersucht. 

Für dieses Ansuchen können die seit 01.06.2023 geltenden Stadtsaalkosten-Förderrichtlinien 
nicht angewandt werden. 

In dem Ansuchen vom 8. Jänner 2026 heißt es: 
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Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/163000-754000/000 (Freiwillige Feuerwehren Subventionen an 
Freiwillige Feuerwehren) EUR 53.600,-- 
gebucht bis: 04.02.2026 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss Sport, Sporteinrichtungen, Feuerwehr u. 
Gebäudeverwaltung am 04.02.2026 behandelt, und im Stadtrat am 18.02.2026 beraten. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG durch den Stadtrat an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird dem Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya für die Stadtsaalkosten 
für die Feuerwehrwahl am 22. Februar 2026 eine Subvention in der Höhe von  

Euro 912,-- incl. MwSt  
(Großer Saal € 366,--, Kleiner Saal EG € 222,--, Kleiner Saal OG € 222,--  

Heizkostenpauschale € 102,--) 
 
gewährt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 13 der Tagesordnung 

Projekt FF Haus Altwaidhofen, Neubau 
a)  Vergabe der Baumeisterarbeiten, Rohbau Fahrzeughalle und Rohbau Mann-

schaftstrakt 

SACHVERHALT: 
Der Stadtrat hat in der Sitzung am 03.12.2025, Punkt 3 der Tagesordnung, beschlossen, das 
Planungsbüro Ing. Franz Hofstätter, Baumeister, 3830 Waidhofen an der Thaya, Ziehrer-
straße 12 mit den Ingenieurleistungen zu beauftragen. 

Das Planungsbüro Ing. Franz Hofstätter, hat zur Neuerrichtung des FF-Hauses in Altwaidh-
ofen über die Gewerke Baumeisterarbeiten 

• Rohbau Fahrzeughalle und 

• Rohbau Mannschaftstrakt 

jeweils eine Ausschreibung erstellt und vier Baufirmen zur Anbotslegung eingeladen.  

Am 16.02.2026 fand die Anbotsöffnung im Rathaus statt.  

Ing. Franz Hofstätter, Baumeister, übermittelte nach Prüfung der eingelangten Angebote so-
wie Nachverhandlung mit den beiden Firmen folgenden Vergabevorschlag: 

„Rohbau Fahrzeughalle 
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Fa. Reißmüller: Es ist kein weiterer Nachlass mehr möglich - bei Vergabe sämtlicher Ge-
werke (Rohbau Fahrzeughalle, Rohbau Mannschaftstrakt Innenputzarbeiten, Estricharbei-
ten, Trockenbauarbeiten sowie Kanalarbeiten) an Fa. RR kann jedoch ein zusätzlicher Son-
dernachlass von 3 % gewährt werden. 

 

Waidhofen/Thaya, 17. Februar 2026“ 

„Rohbau Mannschaftstrakt 
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Fa. Reißmüller: Es ist kein weiterer Nachlass mehr möglich - bei Vergabe sämtlicher Ge-
werke (Rohbau Fahrzeughalle, Rohbau Mannschaftstrakt, Innenputzarbeiten, Estricharbei-
ten, Trockenbauarbeiten sowie Kanalarbeiten) an Fa. RR kann jedoch ein zusätzlicher Son-
dernachlass von 3 % gewährt werden. 

 

Waidhofen/Thaya, 17. Februar 2026“ 

Um die Errichtungskosten des neuen Feuerwehrhauses zu reduzieren, hat die Freiwillige 
Feuerwehr Alt-Waidhofen erklärt rd. 33% der anfallenden Baukosten in Form von Eigenleis-
tungen einzubringen. 

Bei erbringen von Eigenleistungen durch die Freiwillige Feuerwehr Alt-Waidhofen können im 
Bedarfsfall auch geringfügige Wirtschaftsgüter (Kleinwerkzeuge oder Kleinmaterial) erforder-
lich sein.  

Für die Erbringung von Eigenleistungen der Freiwillige Feuerwehr Alt-Waidhofen wird ein Be-
trag von EUR 3.000,00 incl. Ust. für die Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern im 
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Bedarfsfall durch die Freiwillige Feuerwehr auf Kosten der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya vorgesehen. 

Grundsätzlich sollten jedoch die Kosten für den Ankauf geringfügiger Wirtschaftsgüter als 
„Eigenleistungen“ durch die FF Alt-Waidhofen eingebracht werden. 

Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 5/163300-010742 (Freiwillige Feuerwehr Alt-Waidhofen, Gebäude 
und Bauten) EUR 875.600,00 
gebucht bis: 09.02.2026 EUR 67,90 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 38.140,39 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, Feu-
erwehr und Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 04.02.2026 berichtet. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vergibt die Baumeisterarbeiten, Rohbau Fahr-
zeughalle an Firma Reißmüller BaugesmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya, Wienerstraße 
45 aufgrund und zu den Bedingungen des Angebotes vom 16.02.2026, zum Angebotspreis 
von EUR 211.311,47 incl. USt. abzüglich 3% Skonto bei Bezahlung innerhalb von 14 Tagen 
zum budgetwirksamen Preis (ein Vorsteuerabzug ist nicht möglich) von  

EUR 204.972,13 incl. USt. 

und 

die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vergibt die Baumeisterarbeiten, Rohbau 
Mannschaftstrakt an Firma Reißmüller BaugesmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya, Wien-
erstraße 45 aufgrund und zu den Bedingungen des Angebotes vom 16.02.2026, zum Ange-
botspreis von EUR 141.817,25 incl. USt. abzüglich 3% Skonto bei Bezahlung innerhalb von 
14 Tagen budgetwirksamen Preis (ein Vorsteuerabzug ist nicht möglich) von  

EUR 137.562,73 incl. USt. 

und 

die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Alt-Waidhofen erbringen Eigenleistungen von rd. 
33% in Form von Arbeitsleistungen ein. Für die Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter 
(Kleinwerkzeuge oder Kleinmaterial) übernimmt die Stadtgemeinde jedoch die Kosten bis zu 
rd. 

EUR 3.000,00 incl. USt. 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 26 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ und alle anwesenden Mitglieder der SPÖ). 

Gegen den Antrag stimmen 2 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
GRÜNE). 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 13 der Tagesordnung 

Projekt FF Haus Altwaidhofen, Neubau 
b)  Vergabe der Elektrikerarbeiten 

SACHVERHALT: 
Der Stadtrat hat in der Sitzung am 03.12.2025, Punkt 3 der Tagesordnung, beschlossen, das 
Planungsbüro Ing. Franz Hofstätter, Baumeister, 3830 Waidhofen an der Thaya, Ziehrer-
straße 12 mit den Ingenieurleistungen zu beauftragen. 

Das Planungsbüro Ing. Franz Hofstätter, hat zur Neuerrichtung des FF-Hauses in Altwaidh-
ofen über die Elektrikerarbeiten eine Ausschreibung erstellt und vier Firmen zur Anbotslegung 
eingeladen.  

Am 16.02.2026 fand die Anbotsöffnung im Rathaus statt. Es wurden zwei Angebote abge-
geben. Zwei Firmen hatten im Vorfeld abgesagt. 

Ing. Franz Hofstätter, Baumeister, übermittelte nach Prüfung der eingelangten Angebote so-
wie Nachverhandlung mit den beiden Firmen folgenden Vergabevorschlag: 

„
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Waidhofen/Thaya, 17. Februar 2026“ 

Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 5/163300-010742 (Freiwillige Feuerwehr Alt-Waidhofen, Gebäude 
und Bauten) EUR 875.600,00 
gebucht bis: 09.02.2026 EUR 67,90 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 581.064,06 

Ausgabensperre (nur bei Haushaltsansätzen über EUR 3.000,00): 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 03.12.2025, Punkt 4 der Tagesordnung, beschlos-
sen, die Ausgabenansätze des Voranschlages für Investitionen und Instandhaltungen bis 
zum Feststehen der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2026 mit 20 % zu sperren. Aus-
genommen sind die Personalkosten, der Darlehensdienst und die anfallenden 
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Betriebskosten. Ausgaben dürfen, mit Ausnahme bei den oben angeführten Ansätzen, nur 
bis zu einer Höhe von 80 % der jeweiligen Voranschlagsstelle getätigt werden. 

Durch das Vorhaben werden 80 % des Voranschlages der Haushaltsstelle überschritten. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, Feu-
erwehr und Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 04.02.2026 berichtet. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Ausgabensperre wird für den nachstehend angeführten Ausgabenansatz aufgehoben: 
5/163300-010742 (Freiwillige Feuerwehr Alt-Waidhofen, Gebäude und Bauten) 

und 

die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vergibt Elektrikerarbeiten an Firma Hörmann 
Technik GmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya, ÖAMTC-Straße 3, aufgrund und zu den Be-
dingungen des Angebotes vom 16.02.2026, zum Angebotspreis von EUR 165.166,04 incl. 
USt. abzüglich 3% Skonto bei Bezahlung innerhalb von 14 Tagen zum budgetwirksamen 
Preis (ein Vorsteuerabzug ist nicht möglich) von  

EUR 160.211,06 incl. USt. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 26 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ und alle anwesenden Mitglieder der SPÖ). 

Gegen den Antrag stimmen 2 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
GRÜNE). 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 14 der Tagesordnung 

Subvention Kultur 
a)  Kunst.Galerie.Waldviertel 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Subventionsansuchen der Kunst.Galerie.Waldviertel, Moritz-Schadek Gasse 23, 
3830 Waidhofen an der Thaya, vom 10. September 2025. Darin heißt es: 
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Bisherige Subventionen: 
2021 EUR    1.000,00 
2022 EUR 2.500,00 
2023 EUR     2.500,00  
2024 EUR     2.500,00 + EUR 480,00 Sonderförderung 
2025 EUR  2.500,00 + EUR 1.000,00 Sonderförderung 
 
Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/3690-7680 (Heimatpflege u. Kultur - sonstige Einrichtungen und 
Maßnahmen, gegebene Förderungen) EUR 55.000,00 
gebucht bis: 14.01.2026 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Tourismus, Stadt- und 
Dorferneuerung in der Sitzung vom 05.02.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird dem Verein Kunst.Galerie.Waldviertel, 3830 Waidhofen an der Thaya, Moritz-
Schadek Gasse 23, für das Jahr 2026 eine Förderung in der Höhe von  
 

EUR 1.500,00 
 
gewährt 
 

und 
 
da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Inte-
resse, dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln der Kunst.Galerie.Waldviertel als Sponsor angeführt 
werden. Bei Veranstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 
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GEGENANTRAG DES GR-MITGLIED WÄHLEN: 

Es wird dem Verein Kunst.Galerie.Waldviertel, 3830 Waidhofen an der Thaya, Moritz-
Schadek Gasse 23, für das Jahr 2026 eine Förderung in der Höhe von  
 

EUR 2.000,00 
 
gewährt 
 

und 
 
da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Inte-
resse, dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln der Kunst.Galerie.Waldviertel als Sponsor angeführt 
werden. Bei Veranstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 
 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN GEGENANTRAG DES GR HER-
BERT HÖPFL: 

Für den Gegenantrag stimmen 2 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der GRÜNE). 

Gegen den Gegenantrag stimmen 26 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mit-
glieder der ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ und alle anwesenden Mitglieder der 
SPÖ). 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN ANTRAG DES STADTRATES: 

Für den Antrag stimmen 26 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ und alle anwesenden Mitglieder der SPÖ). 

Gegen den Antrag stimmen 2 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
GRÜNE). 

Somit wird der Antrag des Stadtrates angenommen. 

 

40112



………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 14 der Tagesordnung 

Subvention Kultur 
b)  Verein Musikwelten 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Subventionsansuchen des Vereines MUSIKWELTEN, 3922 Großschönau, Watz-
manns 26 vom 02.01.2026 (eingelangt bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya am 
03.01.2026). Darin heißt es:  
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Die Beilagen (Programm Neujahrskonzert 24.01.2026 und 10 Jahre MUSIKWELTEN) lie-
gen den Beschlussunterlagen bei. 
 
Bisherige Subventionen: 
2021 EUR 2.423,13 (EUR 1.251,34 Übernahme Stadtsaalkosten für Konzert 2020, 
     EUR 1.171,79 Übernahme Stadtsaalkosten für Konzert 2021) 
2022 EUR    750,00 
2024 EUR 2.000,00 
 
Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/3690-7680 (Heimatpflege u. Kultur - sonstige Einrichtungen und 
Maßnahmen, gegebene Förderungen) EUR 55.000,00 
gebucht bis: 14.01.2026 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 1.500,00 
 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Tourismus, Stadt- und 
Dorferneuerung in der Sitzung vom 05.02.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird dem Verein MUSIKWELTEN, 3822 Großschönau, Watzmanns 26 für das Jahr 2026 
eine Förderung in der Höhe von  

EUR 1.500,00 
 
gewährt 
 

und 
 
da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Vereines Musikwelten als Sponsor angeführt 
werden. Bei Veranstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 

Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 14 der Tagesordnung 

Subvention Kultur 
c) Kabarett & Musik im Stadtpark 2026 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Ansuchen von Herrn Andy Marek, 3812 Groß Siegharts, Dr. Rudolf Krausplatz 
2a, vom 23. Jänner 2026 (eingelangt bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya am 29. 
Jänner 2026) vor. Darin heißt es: 
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Die Kosten für die zur Verfügungstellung von 450 Sesseln für die genannten Veranstaltungs-
wochenenden betragen EUR 540,00 inkl. USt. 

Die Lustbarkeitsabgabe beträgt 9,09 % von den Netto-Einnahmen des Ticketverkaufs. 
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Laut Verordnung des Gemeinderates vom 09.12.2010 wird sonstigen Veranstaltern für die 
Durchführung von Veranstaltungen im Gemeindegebiet nachfolgende Subvention gewährt: 

33 % für Veranstaltungen von 301 - 700 Besuchern 
43 % für Veranstaltungen von 701 - 1000 Besuchern 
53 % für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern 
 
Für die Leistungen der Wirtschaftsbetriebe (Reinigung des Areals nach jedem Veranstal-
tungswochenende, Bereitstellung der Verkehrszeichen (Aktivierung u. Deaktivierung er-
folgt durch den Veranstalter selbst), Arbeitszeit, Fahrzeugeinsatz) werden seitens der 
Wirtschaftsbetriebe Kosten in der Höhe von gesamt EUR 1.000,00 inkl. USt. geschätzt. In 
diesem Jahr (2026) werden für das Fendrich-Konzert zusätzliche Zaunfelder benötigt, da es 
hier mehr Zuschauer als üblich gibt. Diese Leistungen (Bereitstellung der Zaunfelder, inklu-
sive Auf- und Abbau) werden seitens der Wirtschaftsbetriebe übernommen. 

Die Entleerung der Mistkübel zwischen und nach den Veranstaltungen wird von der Fa. Stroh-
mer, Grün- und Kommunalpflege, 3830 Waidhofen an der Thaya, Mühlen und Höfe 12 durch-
geführt. Diese Kosten inklusive der Entsorgungskosten über die Firma Sauber und Stark 
GmbH., 3830 Waidhofen an der Thaya, Am Stadtteich 7, sind vom Veranstalter selbst zu 
tragen. 

Außerdem wird vereinbart, dass die Kosten für den Ab- und Wiederaufbau der Laterne im 
Bereich, wo das Publikum sitzt, vom Veranstalter zu tragen sind. 
 
Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/3690-7680 (Heimatpflege u. Kultur - sonstige Einrichtungen und 
Maßnahmen, gegebene Förderungen) EUR 55.000,00 
gebucht bis: 14.01.2026 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 3.000,00 
 
 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Tourismus, Stadt- und 
Dorferneuerung in der Sitzung vom 05.02.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird Herrn Andy Marek, 3812 Groß Siegharts, Dr. Rudolf Krausplatz 2a, für die Veran-
staltungen „Kabarett & Musik im Stadtpark“ gemäß dem Ansuchen vom 23. Jänner 2026 
wie nachstehend angeführt gewährt: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya überlässt Herrn Andy Marek gegen Mietver-
zicht und jederzeitigen Widerruf für den Zeitraum 07. bis 28. Juli 2026  unentgeltlich den 
Stadtpark 
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und 

stellt rund 450 Sessel für die Veranstaltungsreihe kostenlos zur Verfügung 

und 

subventioniert die Lustbarkeitsabgabe gemäß der Richtlinie der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya (9.12.2010). Zusätzlich wird aufgrund der Veranstaltungsreihe (voraussichtlich 
12-13 Veranstaltungen) eine Subvention in der Höhe von 35 % der verbleibenden Lustbar-
keitsabgabe nach Abzug der Richtliniensubvention gewährt 

und 

für die tatsächliche Miete der Sporthalle wird ein Entgelt von € 1.000,00 excl. Ust pro Nut-
zungstag vereinbart, für die Möglichkeit der Nutzung bei Schlechtwetter als Alternativ-Veran-
staltungsort wird eine Bereitstellungsgebühr von € 2.000,00 excl. Ust. für die gesamte Ver-
anstaltungsreihe vereinbart (Standby-Regelung)!  

und 

übernimmt die Kosten für die genannten Leistungen der Wirtschaftsbetriebe (Reinigung 
des Areals nach jedem Veranstaltungswochenende, Bereitstellung der Verkehrszeichen, Ar-
beitszeit, Fahrzeugeinsatz). Außerdem werden in diesem Jahr (2026) für das Fendrich-Kon-
zert zusätzliche Zaunfelder benötigt, da es hier mehr Zuschauer als üblich gibt. Diese Leis-
tungen (Bereitstellung der Zaunfelder inklusive Auf- und Abbau) werden seitens der Wirt-
schaftsbetriebe übernommen. Die Aktivierung und Deaktivierung der Verkehrszeichen erfolgt 
durch den Veranstalter selbst. 

und 

die Entleerung der Mistkübel zwischen und nach den Veranstaltungen wird von der Fa. Stroh-
mer, Grün- und Kommunalpflege, 3830 Waidhofen an der Thaya, Mühlen und Höfe 12 durch-
geführt. Diese Kosten inklusive der Entsorgungskosten über die Firma Sauber und Stark 
GmbH., 3830 Waidhofen an der Thaya, Am Stadtteich 7, sind vom Veranstalter selbst zu 
tragen. 

und 

es wird vereinbart, dass die Kosten für den Ab- und Wiederaufbau der Laterne im Bereich, 
wo das Publikum sitzt, vom Veranstalter zu tragen sind. 

und 

da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln als Sponsor angeführt werden. Bei Veranstaltungen 
sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
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Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 14 der Tagesordnung 

Subvention Kultur 
d) Mag. Reinhard Preißl - Herausgabe des Buches „Das Niedertal“ 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Ansuchen um Unterstützung für die Herausgabe des Buches „Das Niedertal“ von 
Herrn Mag. Reinhard Preißl, 3860 Heidenreichstein, Seyfrieds 67 vom 05.12.2025 (einge-
langt bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya am 09.12.2025) vor. Darin heißt es: 
„Mag. Reinhard Preißl 
Seyfrieds 67 
3860 Heidenreichstein 
Mail: rpreissl@aon.at 
Tel.:   +43 (0) 664 1545936 
 
Seyfrieds, 5. Dezember 2025 
 
Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya 
Hauptplatz 1 
3830 Waidhofen an der Thaya 
 
Ansuchen um Unterstützung 
für die Herausgabe eines Buches 
 
Sehr geehrte Damen und Herrn! 
 
Ich beschäftige mich in meiner Pension mit lokalhistorischen Forschungen. In den letzten vier 
Jahren habe ich mich intensiv mit der Geschichte des Waidhofner Niedertals beschäftigt und 
in mühevoller Arbeit ein Buch mit 560 Seiten verfasst.  
 
• Es enthält alle bekannten historischen Fakten zum Niedertal von der historischen Erst-

nennung im Jahr 1452 bis heute. Randnotizen erleichtern die historische Einordnung. 
• Es klärt die Frage, wo sich die Judenschule und der Judenfriedhof des 17. Jahrhunderts 

befanden. 
• Es klärt die Frage, wo die obere und untere Badstube im Niedertal lagen. 
• Es behandelt die Ledererhäuser im Detail. 
• Sie finden dort den Standort der Bäckerschupfe erläutert. 
• Sie finden Auszüge aus dem Gerichtsprotokollbuch des Richters des Niedertals von 1790-

1839. 
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• Von den über 80 historischen Häusern des Niedertals sind alle Besitzer oft zurück bis in 
die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg verzeichnet. 

• Recherchen in den Kirchenbüchern erhellen die Berufe dieser Personen. 
• Das Buch beinhaltet 270 großteils farbige Abbildungen. 
 
Ich bin Computerspezialist und habe sogar den Satz des Buches selbst übernommen. Nun-
mehr habe ich ein Angebot für den Druck bei der Janetschek GmbH eingeholt. Da das Buch 
sehr umfangreich ist, ist natürlich eine Fadenheftung erforderlich. Selbst eine Auflage von nur 
200 Stück kostet schon netto und ohne ARA-Gebühr € 7.710,-, 300 Exemplare würden € 
8.360,- kosten. Es ist für mich schwer abschätzbar, wie viele Exemplare ich verkaufen kann. 
Der Verkaufspreis kann wohl kaum über € 30,- bis € 35,- liegen. Daher ersuche ich die Stadt-
gemeinde Waidhofen um eine finanzielle Unterstützung für die Herausgabe dieses Werkes. 
Es könnte dann im Laufe des nächsten Jahres erscheinen und damit rechtzeitig zum 575-
Jahr-Jubiläum des Niedertals im Jahr 2027. 
 
Herzlichen Dank im Voraus! 
Mit freundlichen Grüßen“ 
 
Das Angebot der Firma Janetschek vom 19. November 2025 liegt den Beschlussunterlagen 
bei. 
 

 
 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Tourismus, Stadt- und 
Dorferneuerung in der Sitzung vom 05.02.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird Herrn Mag. Reinhard Preißl, 3860 Heidenreichstein, Seyfrieds 67 als Unterstützung 
für den Druck des Buches „Das Niedertal“ eine Förderung in der Höhe von 
 

EUR 1.000,00 
 

gewährt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/3690-7680 (Heimatpflege u. Kultur - sonstige Einrichtungen und 
Maßnahmen, gegebene Förderungen) EUR 55.000,00 
gebucht bis: 14.01.2026 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 3.000,00 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 14 der Tagesordnung 

Subvention Kultur 
e) Lange Nacht der Kirchen – Evangelische Pfarrgemeinde 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein E-Mail von Frau Irmgard Widmann, eingelangt bei der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya am 27. Jänner 2026, vor, darin heißt es: 

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ramharter, sehr geehrte Frau Kulturstadträtin Müllner, 
sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderats, 

darf ich im Namen der Evangelischen Pfarrgemeinde Gmünd-Waidhofen/Thaya um eine Un-
terstützung für die Lange Nacht der Kirchen bitten. Im Anhang befindet sich unser Program-
mentwurf. 

Herzlichen Dank 

Irmgard Widmann“ 
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Bisherige Subventionen: 
2023 EUR 500,00 
2024 EUR 500,00 
2025 EUR 500,00 
 
Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/3900-7570 (Kirchliche Angelegenheiten, Laufende Zuschüsse 
an Religionsgemeinschaften) EUR 1.000,00 
gebucht bis: 14.01.2026 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
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Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Tourismus, Stadt- und 
Dorferneuerung in der Sitzung vom 05.02.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird der Evangelischen Pfarrgemeinde Gmünd – Waidhofen/Thaya, 3950 Gmünd, 
Bahnhofstraße 36 für die Veranstaltung „Lange Nacht der Kirchen“ am 29.05.2026 eine ein-
malige Subvention in der Höhe von  
 

EUR 400,00 
 

gewährt. 
 

und 
 
da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln der Evangelischen Pfarrgemeinde Gmünd – Waidh-
ofen/Thaya als Sponsor angeführt werden. Bei Veranstaltungen sind Stadtgemeinde-Trans-
parente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 14 der Tagesordnung 

Subvention Kultur 
f) Allegro Vivo 2026 

SACHVERHALT: 
Das Kulturreferat der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya beabsichtigt auch dieses Jahr 
am Donnerstag, den 10.09.2026 um 19 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Verein Allegro Vivo, 
3580 Horn, Wiener Straße 2, ein Konzert in der Stadtpfarrkirche zu veranstalten. Mit dem 
Konzert „La sorpresa“ soll den Kultur- und Musikliebhabern ein Event der Sonderklasse ge-
boten werden. 

Die Veranstaltungen in Kooperation zwischen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
und Allegro Vivo gibt es schon seit über 20 Jahren. Zu Beginn der Kooperation waren die 
Konzerte von Allegro Vivo mit verschiedenen kulturellen Veranstaltungen, eingebunden in 
das „Kulturabo“ der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya. Später wurde „Allegro Vivo 
Kammermusikfestival“ zu einer eigenständigen Veranstaltung. Alle Veranstaltungen wurden 
immer in Kooperation zwischen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya und Allegro Vivo 
durchgeführt. 

Frau Stadtrat Maria Müllner hat gemeinsam mit Herrn Mag. Nikolaus Straka, MAS im Dezem-
ber 2025 eine neue Vereinbarung ausgearbeitet, nachfolgend ein paar Details, die komplette 
Vereinbarung liegt den Beschlussunterlagen bei. 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya stellt Allegro Vivo zur Durchführung dieser 
Konzertveranstaltung einen Betrag in der Höhe von EUR 850,00 (inkl. 10 % Ust) zur Verfü-
gung. Die Einnahmen aus dem Konzert erhält zu 100 % Allegro Vivo (für Organisation, PR, 
Bewerbung, Druckkosten, Karten etc.), der Kartenpreis beträgt Kategorie 1 € 35,- / Kategorie 
2 € 31,- (Familienermäßigung, Ermäßigung für Studenten und Senioren). 

Der Kartenverkauf erfolgt über das Festival und über die Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya, die Abendkasse wird von Allegro Vivo gestellt. Allegro Vivo übernimmt die anfallende 
Lustbarkeitsabgabe und die AKM-Gebühren. 

 

 

 

 

 

40125



Aufstellung Honorare der letzten Jahre: 

Jahr  Ausbezahltes Honorar 
2019 €    2.750,00 inkl. Ust. 
2020 €    2.750,00 inkl. USt. 
2021 €    2.750,00 inkl. USt. 
2022 €    2.750,00 inkl. USt. 
2023 €    3.245,00 inkl. USt. 
2024 €    2.750,00 inkl. USt. 
2025 €    2.750,00 inkl. Ust. 

 
 
ERGÄNZTER SACHVERHALT: 
Tatsächliche Veranstaltungsabrechnung: 

Jahr Honorar lt. Beschluss Anteilige Einnahmen 
Ausbezahlter Differenz-

betrag 

2022 EUR 2.750,00 inkl. Ust EUR 1.351,40 inkl. Ust EUR 1.398,60 inkl. Ust. 

2023 EUR 3.245,00 inkl. Ust. EUR 2.438,30 inkl. Ust EUR 806,70 inkl. Ust. 

2024 EUR 2.750,00 inkl. Ust. EUR 1.813,85 inkl. Ust. EUR 936,15 inkl. Ust. 

2025 EUR 2.750,00 inkl. Ust. EUR 1.262,55 inkl. Ust. EUR 1.487,45 inkl. Ust. 

 

 
Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/3810-7280 (Maßnahmen der Kulturpflege, Ausgaben Kulturver-
anstaltungen) EUR 3.800,00 
gebucht bis: 14.01.2026 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Tourismus, Stadt- und 
Dorferneuerung in der Sitzung vom 05.02.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 
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Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya veranstaltet in Kooperation mit dem Verein 
Allegro Vivo, 3580 Horn, Wiener Straße 2, 2026 ein Konzert in der Stadtpfarrkirche. Die 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya stellt Allegro Vivo zur Durchführung dieser 
Konzertveranstaltung einen Betrag in der Höhe von 

EUR 850,00 
 

zur Verfügung. 

Die Einnahmen  aus diesem Konzert erhält zu 100 % Allegro Vivo (Organisation, PR, Bewer-
bung, Druckkosten, Karten etc.). 

Allegro Vivo übernimmt für diese Veranstaltung alleine die anfallende Lustbarkeitsabgabe 
und die AKM-Gebühren. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 15 der Tagesordnung 

Wirtschaftsförderung - Teichwirtschaft Kainz GbR, Anschluss an das öffentliche 
Wasserleitungsnetz der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Trotz Verbesserungen in der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft ist es schwierig, die eigene 
Wasserversorgung über einen eigenen Brunnen sicherzustellen, sowohl hinsichtlich der 
Quantität als auch der Qualität. Die Teichwirtschaft Kainz Gbr, 3830 Waidhofen an der Thaya, 
Heidenreichsteinerstraße 57, teilte mündlich mit, dass auch sie in ihrem Betrieb immer wieder 
Probleme mit der Wassersicherstellung haben. 

Zur Absicherung ihres Betriebes und der Betriebsführung ist geplant, einen Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgung der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya herzustellen. Das 
Unternehmen in der Heidenreichsteinerstraße 57 befindet sich im Wesentlichen auf den 
Grundstücken Nr. 1020, 1021, 688 sowie 1032/2. Die genannten Grundstücke sind im rechts-
kräftigen Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya als Grünland 
für Land- und Forstwirtschaft ausgewiesen. 

Außerhalb von Bauland besteht kein Anspruch auf einen Anschluss an die öffentliche Trink-
wasserversorgung. Die Stadtgemeinde ist zudem auch nicht verpflichtet, Grundstücke außer-
halb von Bauland mit Trinkwasser zu versorgen. 

Hinsichtlich der Vorgangsweise und der Berechnung einer möglichen Wasseranschlussab-
gabe hat die Abgabenabteilung der Stadtgemeinde am 20.05.2025 Mag. Thomas Mayer, Abt. 
Gemeinden kontaktiert. Dieser teilte zwei mögliche Abwicklungsvarianten mit: 

1. Über einen Antrag genehmigt die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya den Lie-
genschaftseigentümern den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung. Nach er-
folgtem Wasseranschluss bis zur Grundstücksgrenze von der Stadtgemeinde wird die 
Wasseranschlussabgabe den Liegenschaftseigentümern bescheidmäßig vorgeschrie-
ben. Sämtliche anfallende Mehrkosten sind von der Stadtgemeinde zu tragen und dür-
fen nicht an die Liegenschaftseigentümer abgewälzt werden. 

 
2. Es wird gemeinsam mit den Liegenschaftseigentümern ein Übergabepunkt (Errichtung 

eines Schachtes für den frostfreien Einbau eines Wasserzählers) vereinbart. Von die-
sem Übergabepunkt weg haben die Liegenschaftseigentümer selbst die nicht öffentli-
che, sondern private Wasserleitung zu errichten, die Kosten zu tragen und für die Er-
haltung zu sorgen. In diesem Fall wäre aber trotzdem die Vorschreibung der Wasser-
anschlussabgabe erforderlich. In diesem Fall wird vorschlagen, die Höhe der anfallen-
den Wasseranschlussabgabe durch Beschluss des Gemeinderates zu „fördern“ (Sub-
vention). 

Auf Grundlage der Informationen, dass die Stadtgemeinde keine Verpflichtung zur Herstel-
lung des Anschlusses hat und auch nicht bekannt war, wann und wie viel Wasser über den 
Anschluss abgenommen wird (Risiko Verkeimung), wurde in Abstimmung zwischen Herrn 
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Bürgermeister Josef Ramharter und der Teichwirtschaft Kainz Gbr entschieden, Variante 2 
umzusetzen. 

Im Zuge der Herstellung der Glasfaserleitung hat die Teichwirtschaft Kainz Gbr nun den An-
schluss der genannten Liegenschaften an die öffentliche Wasserversorgung herstellen las-
sen. Die geplante Zuleitung wurde in Abstimmung mit dem Bauamt und dem Wasserwerk der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya über eine Länge von ca. 250 m über öffentliches 
Gut errichtet. Sämtliche Herstellungskosten von ca. EUR 25.000,00 (dem Bauamt lag ein 
Angebot über EUR 28.018,20 incl. Ust vor) wurden von der Teichwirtschaft Kainz Gbr selbst 
übernommen. Am 15.07.2025 ist in der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya ein Antrag 
vom 14.07.2026 der Teichwirtschaft Kainz Gbr, 3830 Waidhofen an der Thaya, Heidenreich-
steinerstraße 57, über Ausbezahlung einer Subvention durch die Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya eingelangt. Die Subvention soll demnach die Höhe der zu verrechnenden An-
schlussgebühr durch die Stadtgemeinde betragen. 

Am 14.01.2026 hat die Abgabenabteilung (Berechnung Ing. Gerhard Lamatsch) mitgeteilt, 
dass eine Wasseranschlussgebühr in der Höhe von EUR 7.876,88 an die Teichwirtschaft 
Kainz Gbr vorgeschrieben werden muss. 

Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 1/789000-7888000/000 (Wirtschaftsförderung, Sonstige Einrich-
tungen und Maßnahmen Subventionen u. Zuschüsse an Unternehmen) EUR 30.000,00 
gebucht bis: 14.01.2026 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wirtschaft, Bauordnung und Wohnbau 
in der Sitzung vom 04.02.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die baulichen Herstellungskosten des Trinkwasseranschlusses für Liegenschaften im 
Grünland in Höhe von rund EUR 25.000,00 wurden von der Teichwirtschaft Kainz GbR 
getragen. 

Zur Sicherstellung der Betriebsführung mit sauberem Trinkwasser wird der Teichwirtschaft 
Kainz GbR, 3830 Waidhofen an der Thaya, Heidenreichsteinerstraße 57, wie von der 
Landesstelle Niederösterreich, Abteilung Gemeinden, vorgeschlagen, eine Subvention 
in der Höhe der vorzuschreibenden Wasseranschlussabgabe von  

EUR 7.876,88 

gewährt. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 16 der Tagesordnung 

Straßenbenennung – Thayapark-Straße (Erweiterung Mitterweg – neuer Kreisverkehr, 
Abschnitt 3) 

SACHVERHALT: 
Die Straßenbezeichnung „Thayapark-Straße“ wurde beginnend vom Einkaufszentrum über 
den Kreisverkehr „Raiffeisenstraße – Brunnerstraße“ bis zur Kreuzung Mitterweg bereits mit 
Beschluss des Gemeinderates vom 26.04.2018, TOP 7, festgelegt. 

Im Zuge der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets wurde von der Kreuzung Mitterweg 
bis zum neuen Kreisverkehr, in den die Heidenreichsteinerstraße, die Landesstraße B 36 
sowie die Zufahrtsstraße zur Teichwirtschaft Kainz einmünden, eine neue Gemeindestraße 
errichtet. Dabei handelt es sich um das Grundstück Nr. 652, KG Waidhofen an der Thaya 
(siehe Abbildung 1). 

 
Abbildung 1 

Da es sich bei dieser neuen Gemeindestraße um eine Fortsetzung der bestehende Stra-
ßeninfrastruktur handelt, soll die Bezeichnung „Thayapark-Straße“ auch für den neuen 
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Abschnitt (Grundstück Nr. 652, KG Waidhofen an der Thaya) bis zum neuen Kreisverkehr in 
der Heidenreichsteinerstraße angewendet werden. 

Gemäß den Bestimmungen der NÖ Bauordnung 2014 hat die Benennung öffentlicher Ver-
kehrsflächen durch Verordnung des Gemeinderates zu erfolgen. 

Chronologie: 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wirtschaft, Bauordnung und Wohnbau 
in der Sitzung vom 04.02.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Gemäß § 31 Abs. 3 der NÖ Bauordnung 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der derzeit geltenden 
Fassung, wird verordnet: 

„ 
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“ 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 17 der Tagesordnung 

Richtlinien über die Direktförderung der Wirtschaft in der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya - Abänderung 

SACHVERHALT: 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya hat in seiner Sitzung vom 
28.06.2017, TOP 7, die Richtlinien für die Direktförderung der Wirtschaft beschlossen. Ziel 
dieser Richtlinien ist die Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes sowie 
die Stärkung der Stadt als Handels-, Dienstleistungs- und Tourismusstandort. 

Aufgrund eines zuletzt eingebrachten Antrages, wonach der Förderbetrag der erweiterten 
Kernzone anstelle jenes der übrigen Zone und Katastralgemeinden ausbezahlt werden sollte, 
kam es im Ausschuss für Wirtschaft, Bauordnung und Wohnbau zu einer Diskussion. In der 
Sitzung bestand Einigkeit darüber, dass die bisherige Einteilung des Gemeindegebietes in 
historische Kernzone, erweiterte Kernzone und übrige Zone nicht mehr zweckmäßig ist. Der 
Gemeinderat hat daher in seiner Sitzung vom 15.10.2025, TOP 11, festgehalten, dass die 
seit 01.01.2018 gültige Richtlinie zu überarbeiten und in einer der nächsten Ausschusssitzun-
gen zu beraten ist. 

Eine Aufstellung des Bauamtes zeigt, dass der Stadtgemeinde bei Wegfall der erweiterten 
Kernzone in den letzten sechs Jahren lediglich Mehrkosten von insgesamt EUR 4.000,00 
entstanden wären. 

Aus diesen Gründen sollen die Förderrichtlinien geändert und die erweiterte Kernzone gestri-
chen werden. Künftig gibt es nur mehr zwei Förderzonen: die historische Kernzone mit einer 
Förderung von EUR 2.500,00 sowie alle übrigen Standorte mit EUR 2.000,00. Die übrigen 
Bestimmungen der Richtlinien bleiben unverändert. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wirtschaft, Bauordnung und Wohnbau 
in der Sitzung vom 04.02.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 
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Die in der Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya am 
28.06.2017 beschlossene Richtlinie „Für die Direktförderung der Wirtschaft in der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya“ wird abgeändert und lautet mit Gültigkeit ab 01.05.2026 
wie folgt: 

„Richtlinien 

für die Direktförderung der Wirtschaft 

in der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 

Entsprechend den Zielsetzungen des NÖ Raumordnungsprogrammes 2014 und des örtli-
chen Raumordnungsprogrammes 2000 gewährt die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
zur Sicherung und Entwicklung der Wirtschaft in der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
als Handels- und Dienstleistungsstandort und zur Stärkung als touristischer Anziehungspunkt 
eine Förderung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses (Direktzuschuss).  

Der Gemeinderat behält sich vor, auch Förderungsansuchen zu behandeln, die durch diese 
Richtlinien nicht erfasst sind, wenn sie im Einzelfall förderungswürdig erscheinen. 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen 
zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt 
sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

I. Gegenstand der Förderung: 

Bauliche Investitionen, dazu zählen unter anderem: 

• Neu- oder Umbauten von Betriebsräumen 

• Revitalisierung von Betriebsräumen 

• Erneuerung von sanitären Anlagen und Personalräumen 

• Neugestaltung von Geschäftsportalen und Fassaden 

Neuinvestitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, dazu zählt unter anderem die 
Modernisierung der betrieblichen Ausstattung. 

Ankauf eines Betriebes bei einer Betriebsübernahme zum Zwecke der Existenzgründung. 

Nicht gefördert werden: 

• die Anschaffung von Fahrzeugen und Fahrzeuganhängern 

• die Anschaffung mobiler Arbeitsgeräte 

II. Förderungswerber: 

Als Förderungswerber kommen Betriebe der gewerblichen Wirtschaft, des Einzelhandels so-
wie freie Berufe in Betracht, die ihren Firmensitz im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya haben, egal ob es sich um bestehende Unternehmen oder um Neu-
gründungen handelt. 

Der Antragsteller kann eine natürliche oder juristische Person sein. 
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III. Ausmaß der Förderung: 

Die Wirtschaftsförderung der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya besteht aus einem 
einmalig zur Auszahlung gelangenden Zuschuss, sobald durch ein Unternehmen nachweis-
lich ein Mindestvolumen von EUR 20.000,00 (Netto) in den Betrieb bzw. in den Betriebsstand-
ort investiert wird. 

Das Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya wird in zwei Zonen geglie-
dert, wobei die Lage der Liegenschaften (Standorte) in der historischen färbig hinterlegt ist: 

a) Historische Kernzone (überwiegend Altstadt) [grüne Farbe] 
b) Übrige Zone und Katastralgemeinden  

Die Förderung beträgt je nach Lage des Betriebsstandortes: 

EUR 2.500,00 in der historischen Kernzone 
EUR 2.000,00 in der übrigen Zone und Katastralgemeinden 

IV. Förderbedingungen: 

a) Der Förderwerber hat einen Nachweis über seine gewerbliche Tätigkeit bzw. Nach-
weis der Genehmigung zur Ausübung der freiberuflichen Tätigkeit zu erbringen (Ge-
werbeschein, ev. GISA-Zahl, sonstige Berechtigungsnachweise). 

b) Der Förderwerber darf keine offenen Steuer- oder Abgabenrückstände bei der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya haben. 

c) Die Wirtschaftsförderung kann von einem Gewerbebetrieb pro Standort im Gemein-
degebiet nur einmal innerhalb von 10 Jahren in Anspruch genommen werden. Ge-
währte Zinsenzuschussförderung nach den Richtlinien über die Förderung der Kredit-
gewährung an Betriebe der gewerblichen Wirtschaft mit dem Standort in der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya – Pro Wirtschaft bleiben unberücksichtigt. 

 

V. Antragstellung und Auszahlung: 

Der Antrag auf Förderung ist schriftlich mit dem dafür von der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya aufgelegtem Formular einzubringen. 

Folgende Angaben sind unbedingt erforderlich: 

• Daten zum Antragsteller / Firmendaten 

• Angabe / Nachweis des Firmensitzes 

• IBAN / BIC / Bankinstitut für Anweisung 

• Art der Investition (ev. durch ankreuzen vorgegebener Texte) 

• Nachweis der Gewerbeberechtigung bzw. Berufsbefugnis 
Die Rechnungen dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung (Posteingangsstempel) nicht älter 
als ein Jahr sein. 

Die der Förderstelle zukommenden Informationen unterliegen der Amtsverschwiegenheit ge-
mäß § 21 NÖ Gemeindeordnung sowie dem Steuergeheimnis der Bundesabgabenordnung. 
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Die Auszahlung der zuerkannten Fördersumme erfolgt einmalig nach Vorlage von Rechnun-
gen und Zahlungsnachweisen mit einer Summe von zumindest EUR 20.000,- (Netto), sofern 
eine budgetäre Bedeckung gegeben ist. 

Sollte dies nicht der Fall sein, so erfolgt die Auszahlung zu einem späteren Zeitpunkt, spä-
testens im nächsten Kalenderjahr. 

VI. Genehmigung der Förderung: 

Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung kann aus diesen Richtlinien nicht abgeleitet werden. 

Die Genehmigung der einzelnen Zuschussansuchen ist nach den Bestimmungen der NÖ 
Gemeindeordnung 1973 dem Bürgermeister vorbehalten. Nach Erfüllung der Förderungsvo-
raussetzungen erhält der Förderungswerber eine schriftliche Zusicherung unter Angabe des 
zuerkannten Betrages. 

Die Förderung wird nicht gewährt bzw. ausbezahlt wenn, 

• keine Antragslegitimation besteht, 

• im Förderantrag unrichtige Angaben gemacht wurden bzw. Angaben verweigert wur-
den, 

• wenn die vorgelegten Rechnungen älter als 1 Jahr sind oder 

• wenn das erforderliche Investitionsvolumen in der Höhe von EUR 20.000,00 nicht 
nachgewiesen wurde. 

VII. Inkrafttreten der Förderrichtlinien 

Diese Richtlinien gelten ab 01. Mai 2026. 
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“ 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 18 der Tagesordnung 

Straßenbeleuchtung Waidhofen an der Thaya – Kündigung des Wartungsvertrages 
mit der Firma Elektrizitätswerk Wels AG 

SACHVERHALT: 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya hat in seiner Sitzung vom 
06.12.2012 den Abschluss folgenden Wartungsvertrages betreffend die Straßenbeleuchtung 
mit der Elektrizitätswerke Wels AG, 4600 Wels, Stelzhamerstraße 27, beschlossen: 
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Da die Betreuung der öffentlichen Beleuchtung durch die Firma Elektrizitätswerke Wels AG 
nicht den Erwartungen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya entspricht und auch die 
Kommunikation im Zusammenhang mit der Behebung von Störungen und der Rückmeldung 
über erfolgte Fehlerfreimeldungen als unzureichend beurteilt wird, forderte Bürgermeister 
Ramharter am 23.12.2025 das Bauamt auf, die Kündigung des Wartungsvertrages zu veran-
lassen. 

Der Vertrag kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten zum Monatsletzten 
von beiden Parteien schriftlich gekündigt werden. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, Abwasser-
entsorgung, Gemeindestraßen, Parkanlagen und öffentliche Beleuchtung in der Sitzung vom 
09.02.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya kündigt den Wartungsvertrag betreffend die 
Straßenbeleuchtung mit der Firma Elektrizitätswerke Wels AG, 4600 Wels, Stelzhamer-
straße 27 zum nächstmöglichen Zeitpunkt unter Einhaltung der vertraglich vereinbarten Kün-
digungsfrist von 12 Monaten. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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…………………………….………………………………..……..………...…….……………….……………... 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 19 der Tagesordnung 

Benützung des Stadtparkes durch „Die Bäuerinnen im Bezirk“ (Brunch mit den Bäue-
rinnen) 

SACHVERHALT: 
Die Bäuerinnen im Bezirk Waidhofen/Thaya, vertreten durch die Bezirksbäuerin Frau Ing. 
Barbara Widner, hat um die Benutzung des Stadtparks am 20. Juni 2026 angesucht und 
folgendes Schreiben am 29. Oktober 2025 übermittelt: 
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Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, Abwasserentsor-
gung, Gemeindestraßen, Parkanlagen und öffentliche Beleuchtung in der Sitzung vom 
09.02.2026 berichtet und im Stadtrat am 18.02.2026 beraten. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya überlässt den Bäuerinnen im Bezirk Waidh-
ofen an der Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/2, 3830 Waidhofen an der Thaya, am          
20. Juni 2026 ganztägig für die Durchführung der Veranstaltung „Brunch mit den Bäue-
rinnen“ sowie Kinderprogramm unentgeltlich den Stadtpark. Weiters wird die Zustimmung 
zur kostenlosen Nutzung des Stromanschlusses im Stadtpark gegeben.  
 
Betreffend des Ausschankes von Getränken, die im Liefersortiment der Privatbrauerei Zwettl 
Karl Schwarz GmbH (alkoholische und nicht alkoholische Getränke) sind, ist entsprechend 
des Vertrages der Stadtgemeinde mit der Motorfun B30 GmbH mit Hr. Martin Tauber Kontakt 
aufzunehmen. 
Gemäß des Lieferübereinkommens zwischen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
und der Privatbrauerei Zwettl Karl Schwarz GmbH sind sämtliche Getränke, welche von die-
ser bezogen werden können, auch von der Privatbrauerei Zwettl Karl Schwarz GmbH zu be-
ziehen. Ein Ausschank der Getränke kann durch die Bäuerinnen des Bezirkes selbst erfolgen. 

Es wird ausdrücklich festgehalten, dass die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya keine 
Haftung, welche sich aus der Durchführung dieser Veranstaltung ergibt, übernimmt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 20 der Tagesordnung 

Einführung eines Grabpflegeservice am Friedhof Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Der aktuelle gesellschaftliche Trend zeigt, dass immer mehr Personen aus unterschiedlichen 
Gründen Unterstützung bei der Grabpflege benötigen. In diesem Zusammenhang wurden 
bereits entsprechende Anfragen an die Stadtgemeinde herangetragen.  

Aus diesem Grund besteht seitens des Bürgermeisters Josef Ramharter der Wunsch, eine 
entsprechende Serviceleistung zu zwei verschiedenen Tarifen (kleines Paket EUR 720,00 
incl. USt. und großes Paket EUR 850,00 incl. USt.) anzubieten.  

Der Leiter der Wirtschaftsbetriebe, Klaus Dittrich, sieht eine Erhöhung dieser Preise um 20% 
als notwendig an. Das Grabpflegeservice könnte damit zu folgenden Preisen angeboten wer-
den: 

• Kleines Grabpflegepaket (jährlich EUR 720,00 excl. USt. / EUR 864,00 incl. USt.):  
Das Paket umfasst das Unkrautfreihalten der Grabstelle, vorhandene Sträucher/Bo-
dendecker zurückschneiden und das Gießen der Pflanzen an jedem zweiten Werktag. 

• Großes Grabpflegepaket (jährlich EUR 850,00 excl. USt. / EUR 1.020,00 incl. USt.): 
Zweimal jährliche Bepflanzung (ab Mai sowie ab Oktober) mit üblicher saisonaler Be-
pflanzung, z.B. mit Veilchen, Begonie und Erika. Zusätzlich umfasst das Paket das 
regelmäßiges Unkrautfreihalten der Grabstelle sowie das Gießen der Pflanzen an je-
dem zweiten Werktag. 

Die Grabpflegeleistungen sollen durch die Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe durchgeführt 
werden. Die zeitlichen Ressourcen ermöglichen, wenn die WIBE-Mannschaft im Bereich 
Friedhof und Bestattung voll besetzt ist, die Betreuung von bis zu 30 Grabstellen. Die Pflege-
arbeiten werden innerhalb der regulären Dienstzeit von Montag bis Freitag durchgeführt. Die 
zeitliche und personelle Einteilung erfolgt durch den Leiter der Wirtschaftsbetriebe. Der Ab-
schluss der Grabpflegevereinbarungen sowie die entsprechende Verrechnung erfolgen über 
die Bürgerservicestelle, Sachbearbeitung Friedhof. 

Durch die vorgeschlagenen Preise sind im kleinen Paket pro Grabstelle und Jahr rund 14 
Arbeitsstunden vorgesehen, die je nach Bedarf von den durchführenden Mitarbeitern vorzu-
nehmen sind. Im großen Paket sind darüber hinaus zusätzlicher Arbeitsaufwand sowie Ma-
terialkosten für die zweimal jährliche Bepflanzung enthalten. Verwaltungsaufwand, öffentliche 
Abgaben sowie eine allfällige Gewinnerzielung sind in diesen Berechnungen nicht berück-
sichtigt.  

Das jeweilige Grabpflegepaket ist für die Dauer eines Jahres im Voraus zu bezahlen und 
kann anschließend jährlich verlängert werden. 
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Um diese Dienstleistung anbieten zu können, ist seitens der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya die Anmeldung des freien Gewerbes „Friedhofsgärtnerei“ erforderlich. Mit der An-
meldung des Gewerbes fallen jährliche Kosten in Form der Kammerumlage an.  

Das neu anzumeldende Gewerbe „Friedhofsgärtnerei“ ist als wirtschaftlicher Betrieb der 
Stadtgemeinde zu qualifizieren und aufgrund der bestehenden Organisationsstruktur den 
Wirtschaftsbetrieben zuzuordnen. Entsprechend ist die gewerberechtliche Geschäftsführung 
durch den Leiter der WIBE wahrzunehmen. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Polizei, Verkehr, Friedhof und Bestat-
tung in der Sitzung vom 09.02.2026 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungpunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya bietet am Friedhof Waidhofen an der Thaya 
einen Grabpflegeservice in Form von zwei unterschiedlichen Paketen mit entsprechenden 
Tarifen an: 

• Kleines Grabpflegepaket (jährlich EUR 720,00 excl. USt. / EUR 864,00 incl. USt.):  
Das Paket umfasst das Unkrautfreihalten der Grabstelle, vorhandene Sträucher/Bo-
dendecker zurückschneiden und das Gießen der Pflanzen an jedem zweiten Werktag. 

• Großes Grabpflegepaket (jährlich EUR 850,00 excl. USt. / EUR 1.020,00 incl. USt.): 
Zweimal jährliche Bepflanzung (ab Mai sowie ab Oktober) mit üblicher saisonaler Be-
pflanzung, z.B. mit Veilchen, Begonie und Erika. Zusätzlich umfasst das Paket das 
regelmäßige Unkrautfreihalten der Grabstelle sowie das Gießen der Pflanzen an je-
dem zweiten Werktag. 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Preise nach betriebswirtschaftlichen Aspekten zu 
überprüfen und erforderlichenfalls marktorientiert anzupassen oder zu ergänzen. 

Voraussetzung für die Erbringung der Dienstleistung ist die Anmeldung des freien Gewerbes 
„Friedhofsgärtnerei“. Als gewerberechtlicher Geschäftsführer wird Herr Klaus Dittrich bestellt. 
Für diese Tätigkeit wird keine finanzielle Entschädigung gewährt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 21 der Tagesordnung 

Grundsatzbeschluss Errichtung Waldfriedhof 

SACHVERHALT: 
In den vergangenen Jahren ist ein wachsendes Interesse an alternativen Bestattungsformen, 
insbesondere an Naturbestattungen zu verzeichnen. Aufgrund mehrerer Anfragen soll geprüft 
werden, ob im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya eine Naturbe-
stattungsanlage in Form eines Waldfriedhofs eingerichtet werden kann, um diesem Bedarf 
gerecht zu werden. 

Eine Naturbestattungsanlage ist gem. § 20 Abs. 2 NÖ Bestattungsgesetz 2007 eine Anlage 
zur ausschließlichen Beisetzung von verrottbaren Urnen oder Aschenkapseln. Der Betreiber 
einer Naturbestattungsanlage ist gesetzlich verpflichtet ein Verzeichnis über die Grabstellen 
der Urnen und Aschenkapseln und die Identität der Bestatteten zu führen. In Verbindung mit 
dem Grabstellenverzeichnis ist ein Übersichtsplan über die Lage der Grabstellen zu führen.  

Für die Errichtung und den Betrieb einer Bestattungsanlage ist die Bewilligung der Landes-
regierung erforderlich. Dazu ist ein Antrag zu stellen, dem folgende Unterlagen anzuschlie-
ßen sind: 

• Genaue Projektbeschreibung 
• Maßstabgerechte planliche Darstellung in zweifacher Ausfertigung 
• Nachweis über die Grundstückswidmung 
• Nachweis über das Eigentums- oder ein sonstiges Verfügungsrecht am Grundstück 
• Gutachten eines befugten Sachverständigen über die Boden- und Grundwasserver-

hältnisse 
 
Auf Einladung von Frau StR Ingeborg Österreicher besichtigten der Bgm. Josef Ramharter, 
die Vzbgm. Marlene-Eva Böhm-Lauter, die Mitglieder des Ausschusses für Polizei, Verkehr, 
Friedhof und Bestattung sowie des Ausschusses für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasser-
bau, Raumordnung, Energie und Umwelt am Montag, den 9. Februar 2026 in Betracht kom-
mende Grundstücke. Dabei handelt sich um die Waldfläche in der Nähe des Stadtteichs, die 
sich über das Grundstück mit der Einlagezahl 263 und das Grundstück mit der Einlagezahl 
346 erstreckt. 

Nach einer ersten Einschätzung erscheint die Fläche grundsätzlich geeignet. Sowohl die 
Lage und Erreichbarkeit als auch der Flächenzuschnitt sprechen für eine weiterführende Prü-
fung. 

Das Projekt soll nun formell in die Wege geleitet werden. In diesem Zusammenhang sind die 
rechtlichen, raumordnungs- und gewässerrechtlichen Voraussetzungen - insbesondere die 
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Möglichkeit einer Umwidmung des Grundstücks sowie, abhängig von der geplanten Ausge-
staltung des Waldfriedhofs, erforderlichen baubehördlichen Genehmigungen - zu klären. Dar-
über hinaus ist ein entsprechendes Betriebskonzept zu erarbeiten.  
 
Für die Projektierung und Einreichung der Bewilligungen ist im Voranschlag 2026 ein Betrag 
in Höhe von EUR 10.000,00 vorgesehen. 
 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungpunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya beabsichtigt die Errichtung einer Naturbestat-
tungsanlage in Form eines Waldfriedhofs auf den Grundstücken mit den Einlagezahlen 263 
und 346. 

Das gegenständliche Projekt soll nunmehr formell in die Wege geleitet werden. In diesem 
Zusammenhang sind die rechtlichen, raumordnungsrechtlichen sowie gewässerrechtlichen 
Voraussetzungen zu prüfen und abzuklären. Dies umfasst insbesondere die Abklärung der 
Möglichkeit einer erforderlichen Umwidmung der betroffenen Grundstücksflächen sowie – ab-
hängig von der konkreten Ausgestaltung des Waldfriedhofs – die Einholung allfällig notwen-
diger baubehördlicher Genehmigungen. Darüber hinaus ist ein entsprechendes Betriebskon-
zept zu erarbeiten. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 27 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ, alle anwesenden Mitglieder der SPÖ und GR 
Herbert HÖPFL (GRÜNE)). 

Gegen den Antrag stimmt 1 Mitglied des Gemeinderates (GR Ing. Martin LITSCHAUER 
(GRÜNE)). 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 22 der Tagesordnung 

Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben – Ankauf zusätzlicher Ses-
sel in der Verabschiedungshalle 
 
SACHVERHALT: 
In der Sitzung am 18.02.2026, Punkt 28 der Tagesordnung, hat der Stadtrat folgenden  
Beschluss gefasst: 
 
„Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vergibt die Lieferung von 30 weiteren Sesseln 
für die Verabschiedungshalle an die Firma Wiesner Hager Möbel GesmbH, 4950 Altheim, 
Linzer Straße 22, aufgrund und zu den Bedingungen des Angebotes Nr. 2223899 vom 
29.01.2026, zum budgetwirksamen Gesamtpreis von  

EUR 6.608,16 incl. USt 

Ein Vorsteuerabzug ist nicht möglich. 

und 

Dieser Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Gemeinderat die Bedeckung der au-
ßerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 

EUR 6.608,16 

durch Entnahme aus der Allgemeinen Haushaltsrücklage (Haushaltsstelle 8/9990935/00001) 
genehmigt.“ 

 
Haushaltsdaten: 
VA 2026: Haushaltsstelle 5/8174-0100 (Verabschiedungshalle, Baukosten)  
EUR 0,00 
gebucht bis: 02.02.2026 EUR 4.185,57 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
 
Der Ankauf zusätzlicher Sessel für die Verabschiedungshalle war bei der Voranschlagser-
stellung für 2026 noch nicht vorgesehen. Da die Bedeckung nicht gegeben ist, handelt es 
sich um eine außerplanmäßige Ausgabe im Sinne des §35 Ziff. 20 der NÖ Gemeindeordnung 
1973, LGBl. 1000 i.d.d.g.F. und die Bedeckung der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 
EUR 6.608,16 soll durch Entnahme aus der Haushaltsstelle 8/9990935/00001 (Allgemeine 
Haushaltsrücklage) erfolgen: 

 
Haushaltsstelle 8/9990935/00001 (Allgemeine Haushaltsrücklage), 
Stand per 02.02.2026: EUR 71.062,48 
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Die Bedeckung der außerplanmäßigen Übergabe ist durch den Gemeinderat zu genehmi-
gen.  
 
Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Polizei, Verkehr, Friedhof und 
Bestattung in der Sitzung vom 09.02.2026 berichtet. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungpunkt in der Sitzung vom 18.02.2026 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.02.2026 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Der Gemeinderat genehmigt die Bedeckung der außerplanmäßigen Ausgabe (Ankauf zu-
sätzlicher Sessel in der Verabschiedungshalle) in der Höhe von EUR 6.608,16 durch Ent-
nahme aus der Allgemeinen Haushaltsrücklage (Haushaltsstelle 8/9990935/00001).  

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 27 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ, alle anwesenden Mitglieder der SPÖ und GR 
Herbert HÖPFL (GRÜNE)). 

Gegen den Antrag stimmt 1 Mitglied des Gemeinderates (GR Ing. Martin LITSCHAUER 
(GRÜNE)). 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 23 der Tagesordnung 

Errichtung von Parkplätzen für Personen mit besonderen Bedürfnissen 

SACHVERHALT: 
GR Franz Pfabigan stellte mit Schreiben vom 25.02.2026 gegenständlichen Dringlichkeitsan-
trag: 

Um die Mobilität von Personen mit besonderen Bedürfnissen zu verbessern, stelle ich den 
Antrag auf Errichtung von Behindertenparkplätzen! 

• Bereich Hallenbad 
• Busbahnhof in der Gymnasiumstraße 
• Bushaltestelle in der Ziegengeiststraße 
• Hauptplatz beim Rathaus 

 
Begründung: Ich habe bereits bei der Gemeinderatssitzung am 29.04.2025 diesen Dringlich-
keitsantrag gestellt. Dieser Punkt wurde mit Gegenantrag von Herrn Bürgermeister Josef 
Ramharter abgelehnt und dem zuständigen Ausschuss für Polizei, Verkehr, Friedhof und Be-
stattung zugewiesen. Bis zum heutigen Tag wurde dieser Antrag nicht behandelt bzw. reali-
siert! 

 
Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

ANTRAG des GR Franz PFABIGAN an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya errichtet Behindertenparkplätzen an folgenden 
Orten: 

• Bereich Hallenbad 
• Busbahnhof in der Gymnasiumstraße 
• Bushaltestelle in der Ziegengeiststraße 
• Hauptplatz beim Rathaus 

 

GEGENANTRAG DES BGM. JOSEF RAMHARTER: 

Diese Angelegenheit soll zur weiteren Beratung an den zuständigen Ausschuss für Polizei, 
Verkehr, Friedhof und Bestattung zurückverwiesen werden. 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN GEGENANTRAG DES BGM. JO-
SEF RAMHARTER: 

Für den Gegenantrag stimmen 26 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ und GR Herbert HÖPFL (GRÜNE)). 

Gegen den Gegenantrag stimmen 2 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglie-
der der SPÖ und GR Ing. Martin LITSCHAUER (GRÜNE)). 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN DRINGLICHKEITSANTRAG DES 
GR FRANZ PFABIGAN: 

Für den Antrag stimmen 2 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
SPÖ und GR Ing. Martin LITSCHAUER (GRÜNE)). 

Gegen den Antrag stimmen 26 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ und GR Herbert HÖPFL (GRÜNE)). 

 
Somit wird der Dringlichkeitsantrag des GR Franz Pfabigan abgelehnt und der Gegen-
antrag des Bgm. Josef Ramharter angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 24 der Tagesordnung 

Errichtung eines Geh- und Radweges entlang der Thayastraße  

StR Anja FUCHS hat an der Beratung und Beschlussfassung über diesen Tagesordnungs-
punkt nicht teilgenommen. 

SACHVERHALT: 
GR Franz Pfabigan stellte mit Schreiben vom 25.02.2026 gegenständlichen Dringlichkeitsan-
trag: 

Es besteht derzeit die Verbindung von der Radroute „Thayarunde“ und „Teicherunde“ über 
die Thayastraße. Dieses Straßenstück beträgt ca. 350 Meter, wobei sich ca. 300 Meter au-
ßerhalb des Stadtgebietes befinden und dementsprechend mit 100 km/h gefahren werden 
kann. Um die Verkehrssicherheit für die Radfahrer und Fußgänger zu erhöhen, stelle ich den 
Antrag einen Geh- und Radweg entlang diesen Straßenstück zu errichten. 

Laut 2. LT-Präs. Gottfried Waldhäusl wird dieses Thema/Projekt in seinem Ausschuss aufge-
griffen. Er gab jedoch zu bedenken, dass für die Umsetzung eines derartigen Projekts der 
Ankauf einer nicht unwesentlichen Fläche von privaten Eigentümern erforderlich ist. Weiters 
befinden sich entlang dieser Straße Bäume, die unter Naturdenkmalschutz stehen; daher 
müssen entsprechende Abstände zu diesen Bäumen eingehalten werden. 
Weiters ist laut Aussagen betroffener Bürger festzustellen, dass der Verkehr auf diesem Stra-
ßenabschnitt durch die Errichtung des neuen Kreisverkehrs und der neuen Thayaparkstraße 
nicht unwesentlich reduziert wurde. 
 
Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

ANTRAG des GR Franz PFABIGAN an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Der Gemeinderat beschließt, die Errichtung eines Geh- und Radweges entlang der Thaya-
straße auf dem rund 350 Meter langen Verbindungsstück zwischen der Radroute „Thaya-
runde“ und „Teicherunde“. 

Ziel ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger auf jenem Ab-
schnitt, von dem sich etwa 300 Meter außerhalb des Stadtgebietes befinden und auf dem 
derzeit eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gilt. 
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GEGENANTRAG DES BGM. JOSEF RAMHARTER: 

Diese Angelegenheit soll zur weiteren Beratung in an den zuständigen Ausschuss Ausschuss 
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Gemeindestraßen, Parkanlagen und öff. Beleuch-
tung zurückverwiesen werden. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN GEGENANTRAG DES BGM. JO-
SEF RAMHARTER: 

Für den Gegenantrag stimmen 27 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ, alle anwesenden Mitglieder der SPÖ und alle 
Mitglieder der GRÜNE). 

Gegen den Gegenantrag stimmen 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN DRINGLICHKEITSANTRAG DES 
GR FRANZ PFABIGAN: 

Für den Antrag stimmen 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

Gegen den Antrag stimmen 27 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ, alle anwesenden Mitglieder der SPÖ und alle 
Mitglieder der GRÜNE). 

 
Somit wird der Dringlichkeitsantrag des GR Franz Pfabigan abgelehnt und der Gegen-
antrag des Bgm. Josef Ramharter angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.02.2026 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 25 der Tagesordnung 

Endlich Verordnung einer 30er-Zone in der Innenstadt 

SACHVERHALT: 
GR Ing. Martin LITSCHAUER stellte mit Schreiben vom 25.02.2026 gegenständlichen Dring-
lichkeitsantrag. 

Seit dem März 2023 wird die Umsetzung der Tempo30-Zone in den Arbeitsgruppen der Stadt-
erneuerung XL diskutiert und die Umsetzung regelmäßig eingefordert. 

Bereits am 25.06.2025 wurde ein entsprechender Antrag von mir eingebracht.  

Ein weiterer Dringlichkeitsantrag zu Tempo30 folgte von mir am 27.08.2025. 

Trotzdem ist kein Fortschritt bei diesem Thema zu erkennen und es müssen weiter zahlreiche 
Unfälle in der Innenstadt beobachtet werden, weil das Thema nicht angegangen wird. Zuletzt 
ereignete sich heute Vormittag wieder ein Unfall auf der Kreuzung Haydnstraße/Hamernik-
gasse mit Personenschaden. 

In der Gemeinderatssitzung vom 27.08.2025 wurde im Tagesordnungspunkt 19, Verordnung 
in Tempo 30 in der Lindenhofstraße folgender Beschluss mehrheitlich gefasst: 

Diese Angelegenheit soll zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Polizei, Verkehr, Fried-
hof und Bestattung zurückverwiesen werden.  

Seitdem sind weder Angebote für Verkehrskonzepte, Beauftragungen von Verkehrskonzep-
ten noch Vorschläge für entsprechende Verordnungen aus dem zuständigen Ausschuss be-
kannt. Die Verweisung in den Ausschuss ohne konkrete Frist hat bisher nur Verzögerung und 
kein Ergebnis gebracht. 

 
Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

ANTRAG des GR Ing. Martin LITSCHAUER an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die eingebrachte Petition aus der Lindenhofstraße wird an die Gemeinderatsmitglieder wei-
tergeleitet.  
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Der zuständige Ausschuss wird beauftragt eine Lösung zur Tempo30-Zone in der Innenstadt 
und zur Entschärfung der Kreuzung Hamernikgasse/Haydnstraße bis zur nächsten Gemein-
deratssitzung zu erarbeiten. 

 

GEGENANTRAG DES BGM. JOSEF RAMHARTER: 

Diese Angelegenheit soll zur weiteren Beratung an den zuständigen Ausschuss für Polizei, 
Verkehr, Friedhof und Bestattung zurückverwiesen werden. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN GEGENANTRAG DES BGM. JO-
SEF RAMHARTER: 

Für den Gegenantrag stimmen 27 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ, alle anwesenden Mitglieder der SPÖ und GR 
Herbert HÖPFL (GRÜNE)). 

Gegen den Gegenantrag stimmt 1 Mitglied des Gemeinderates (GR Ing. Martin LIT-
SCHAUER (GRÜNE)). 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN DRINGLICHKEITSANTRAG DES 
GR ING. MARTIN LITSCHAUER: 

Für den Antrag stimmt 1 Mitglied des Gemeinderates (GR Ing. Martin LITSCHAUER 
(GRÜNE)). 

Gegen den Antrag stimmen 27 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ, alle anwesenden Mitglieder der SPÖ und GR 
Herbert HÖPFL (GRÜNE)). 

 
Somit wird der Dringlichkeitsantrag des GR Ing. Martin Litschauer abgelehnt und der 
Gegenantrag des Bgm. Josef Ramharter angenommen. 
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Die Sitzung umfasst die Seiten Nr. 40.026 bis Nr. 40.160 im öffentlichen Teil und 
die Seiten Nr. 6.863 bis Nr. 6.887 im nichtöffentlichen Teil. 

 

Ende der Sitzung: 21.07 Uhr 

 

 

g.g.g. 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Gemeinderat Vorsitzender 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Gemeinderat Schriftführer 

 

 

 _______________________ 

 Gemeinderat 

 

 

 _______________________ 

 Gemeinderat 
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